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Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat sich in mehreren Sitzungen,  
zuletzt am 20. September 2013, mit dem Thema

Evaluierung wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen als 
Element einer evidenzbasierten Wirtschaftspolitik  
befasst und ist dabei zu der nachfolgenden Stellungnahme gelangt:
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1. Anlass 

Im Jahre 2013 gewährt der Bund 21 Milliarden Euro an 
Finanzhilfen und Steuervergünstigungen.1 

1 Bundesministerium der Finanzen (2013), 24. Subventionsbericht der Bundesregierung, S. 11. In der erweiterten Abgrenzung des Subventions-
begriffs des Kieler Instituts für Weltwirtschaft lagen die Subventionen in Deutschland im Jahre 2011 bei 166,7 Milliarden Euro (Laaser und 
Rosenschon (2013)). 

Allein im Budget 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
werden jährlich über 5 Milliarden Euro (aus dem Gesamt-
budget von gut 6 Milliarden Euro) für Wirtschaftsförderung 
veranschlagt,2 darunter etwa jeweils über eine halbe Milli-
arde Euro für das „Zentrale Innovations pro gramm Mittel-
stand“ sowie für Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. 

2 Werte aus dem Haushaltsplan für das Jahr 2013 für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen in den Bereichen Innovation, Technologie und  
Neue Mobilität; Energie und Nachhaltigkeit; Mittelstand; und Chancen der Globalisierung; siehe Abschnitt 2.2.

In anderen Ressorts werden zum Teil weit höhere Förder-
ausgaben getätigt, etwa für Maßnahmen der Sozialpolitik, 
der Gesundheitspolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Ver-
kehrsförderung, der Familienpolitik, der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit und der Forschungs- und Innovationspo-
litik.3 

3 Darüber hinaus gibt es viele wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Gesetzesregelungen oder Festpreissetzungen, die zwar keine direkten 
Förderströme auslösen, gleichwohl aber weitreichende finanzwirksame oder anderweitig in die Lebenssituation der Bürger eingreifende 
Konsequenzen haben. Die Darstellung dieses Gutachtens beschränkt sich der Überschaubarkeit halber auf die Evaluierung von Fördermaß-
nahmen. Gleichwohl sollten aus den hier angeführten Gründen auch sonstige wirtschaftspolitische Maßnahmen einer überzeugenden  
Evaluierung unterzogen werden.

Auch wenn eine objektive und sachgerechte Evaluie-
rung für alle Ressorts von Bedeutung ist, konzentriert sich 
der Beirat in diesem Gutachten auf ein wichtiges Politikfeld 
aus dem Geschäftsbereich des BMWi, nämlich die Maßnah-
men der Wirtschaftsförderung.

Inwiefern diese Maßnahmen unterstützenswerte Ziele  
verfolgen, diskutiert der Beirat in diesem Gutachten nicht. 
Ihm geht es allein um die abgeleitete Frage, ob der Bund 
die von ihm selbst gewählten Ziele erreicht, und ob er die 
gleichen Ziele auch mit geringerem finanziellen Aufwand 
erreichen könnte, so dass jedenfalls keine Steuergelder ver-
schwendet werden. Daran besteht in der Öffentlichkeit 
hohes Interesse. Es geht darum, die Effektivität (erreicht 
eine Maßnahme ihr Ziel?) und die Effizienz (welche Maß-
nahme erreicht ein Ziel zu geringstmöglichen Kosten?) 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen zu steigern. So sollen 
etwa Mitnahmeeffekte vermindert werden, die entstehen, 
wenn öffentliche Fördermittel Ausgaben ersetzen, die 
ansonsten privat getätigt worden wären. 

Der Beirat betrachtet die Wirkungsanalyse staatlicher  
Fördermaßnahmen als ein notwendiges Element der Ord-
nungspolitik.4 

4 Dabei geht es im vorliegenden Gutachten um Ex-post-Evaluierungen in dem Sinne, dass die Ergebnisse bereits implementierter Fördermaß-
nahmen begleitend oder abschließend empirisch überprüft werden, wobei das Evaluierungsdesign immer auch schon ex ante mitgedacht 
werden muss.

Die Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes 
und der damit verbundene Lernprozess im Verlaufe von 
Fördermaßnahmen sind nicht nur aus Gründen der Haus-
haltskonsolidierung in Zeiten von Schuldenbremsen und 
knappen Kassen geboten. Sie sind auch erforderlich, um 
gesetzte wirtschaftspolitische Ziele bestmöglich zu erreichen. 

Die Bundeshaushaltsordnung schreibt für alle finanzwirk-
samen Maßnahmen eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
vor (§ 7 Abs. 2 BHO). Die Leitlinien der Subventionspolitik, 
die seit 2006 als Selbstbindung der Bundesregierung für die 
von ihr zu verantwortenden Maßnahmen bestehen, schrei-
ben vor, dass die Ziele neuer Finanzhilfen in einer Weise 
bestimmt werden, die eine Erfolgskontrolle erlaubt.5 

5 Bundesministerium der Finanzen (2013), S. 10.

Das 
Bundesfinanzministerium dringt darauf, möglichst viele 
Finanzhilfen zu evaluieren. Tatsächlich ist das aktuell aber 
erst bei 44 von 62 berücksichtigten Finanzhilfen gelungen.6  

6 Bezogen auf den Berichtszeitraum 2011 bis 2014; Bundesministerium der Finanzen (2013), S. 35.

Auch fehlt es in der allgemeinen Diskussion an Einigkeit 
über Methoden und Beurteilungskriterien.7 

7 Bundesministerium der Finanzen (2011), S. 34; Präsident des Bundesrechnungshofes (2013), S. 5.

Der Beirat 
unterstützt die Bestrebungen zu umfassenderer Evaluie-
rung. Er will mit diesem Gutachten einen Beitrag zur Wei-
terentwicklung der Evaluierungskultur in Deutschland  
leisten und Vorschläge zur Lösung von Problemen machen, 
die bislang oft der wirksamen Evaluierung wirtschaftspoli-
tischer Maßnahmen im Wege stehen. 

Mit der Anwendung von randomisierten Feldexperimenten 
und quasi-experimentellen Analysemethoden hat sich das 
wissenschaftliche Instrumentarium zur kausalen Evaluie-
rung politischer Maßnahmen in den letzten drei Jahrzehn-
ten deutlich verbessert, es wird in diesem Zusammenhang 
gar von einer „Glaubwürdigkeitsrevolution in der empiri-
schen Wirtschaftswissenschaft“ gesprochen.8 

8 Angrist und Pischke (2010), „The Credibility Revolution in Empirical Economics“. 

 Dadurch ist 
das Ziel einer evidenzbasierten Wirtschaftspolitik in weit 
größere Nähe gerückt. Das belegen auch die Erfahrungen 
aus anderen Politikfeldern und aus dem Ausland. So ist die 
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Evaluierung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bereits 
wesentlich weiter entwickelt als die Evaluierung anderer 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen, sowohl bei der Daten-
verfügbarkeit als auch bei der gesetzlichen Verankerung 
der empirisch-kausalanalytischen Wirkungsforschung 
(siehe Abschnitt 2.3). Auch in internationalen Erfahrungen 
lassen sich Vorbilder erkennen (siehe Abschnitt 2.4). Diese 
Erfahrungen belegen nicht nur das große Potential der 
Evaluierung, die Wirksamkeit politischer Maßnahmen zu 
erhöhen. Sie zeigen auch, dass Evaluierungen, die mit 
unzureichender Methodik durchgeführt werden, leicht zu 
irreführenden Schlussfolgerungen führen können. Insofern 
besteht großer Bedarf an einer Weiterentwicklung der bis-
herigen Evaluierungspraxis. 

Der Beirat kommt zu folgenden Empfehlungen: 

zz Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit wirtschaftspoliti-
scher Fördermaßnahmen sollten diese ab einer gewissen 
Größe standardmäßig einer Evaluierung unterzogen 
werden.9 Von Zeit zu Zeit sollten die verschiedenen 
Maßnahmen eines Politikbereiches vergleichend evalu-
iert werden. 

9 Der Begriff „Fördermaßnahme“ wird im vorliegenden Gutachten allgemein für Förderprogramme verwendet, die in der Regel zahlreiche 
Einzelprojekte etwa in verschiedenen geförderten Unternehmen beinhalten.

zz Damit eine objektive und sachgerechte Evaluierung 
möglich ist, sollte vor Einführung einer Fördermaß-
nahme nicht nur festgelegt werden, welche Ziele sie ver-
folgt, sondern auch, anhand welcher Zielgrößen ihre 
Wirksamkeit gemessen werden soll. 

zz Die Evaluierungen müssen Mindestanforderungen der 
empirisch-kausalanalytischen Wirkungsforschung 
genügen, um Aussagen über die ursächliche Wirkung 
wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen ableiten zu 
können; randomisierte Feldexperimente und quasi-
experimentelle Methoden sollten so weit wie möglich 
Anwendung finden. Insbesondere Pilotmaßnahmen 
sollten in Form von randomisierten Experimenten  
evaluiert werden. 

zz Da objektive Evaluierung erst durch Verfügbarkeit und 
Zugang zu entsprechenden Daten möglich ist, sollte mit 
einem Forschungsdatenzentrum für Evaluierungsdaten 
eine Dateninfrastruktur aufgebaut werden, die den eva-
luierenden Einrichtungen und der Wissenschaft insge-
samt Zugang zu evaluierungsrelevanten Mikrodaten 
ermöglicht. 

zz Um die Güte der Evaluierungsstudien zu steigern, müssen 
Rahmenbedingungen für eine unabhängige und ergebnis-
offene Evaluierung geschaffen werden. Eine für die Initi-
ierung, Steuerung und Beaufsichtigung der Evaluierungen 
zuständige Organisationseinheit des Ministeriums sollte 
die wissenschaftliche Qualität und die fachliche Unab-
hängigkeit der Studien sicherstellen. Darüber hinaus 
muss die wettbewerbliche Ausschreibung garantiert sein. 
Bei anspruchsvollen Vorhaben sollte der wissenschaftli-
che Wettbewerb zur Qualitätssicherung genutzt werden. 

zz Um Transparenz über Vorgehen und Ergebnisse der Eva-
luierungen herzustellen, sind die Evaluierungsstudien 
ohne Publikationsvorbehalt spätestens sechs Monate 
nach Abschluss zu veröffentlichen.

Das Gutachten ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 werden 
der gesetzliche Hintergrund, aktuelle wirtschaftspolitische 
Förderprogramme sowie Evaluierungserfahrungen aus  
der in- und ausländischen Wirtschaftspolitik dargestellt. 
Ab  schnitt 3 stellt Elemente einer zielführenden Politik-
evaluierung dar. Abschnitt 4 diskutiert, welche Rahmen-
bedingungen notwendig sind, damit diese Elemente konkret 
in der wirtschaftspolitischen Praxis zum Einsatz kommen 
können. 
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2. Hintergrund

2.1 Der gesetzliche und verwaltungsrechtliche Rahmen 

Die Evaluierung wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen 
ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Artikel 114 
Abs. 2 des Grundgesetzes legt fest: „Der Bundesrechnungs-
hof [...] prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung“. 
§ 7 Abs. 2 BHO schreibt vor: „Für alle finanzwirksamen 
Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen durchzuführen.“ 10 Die Verwaltungsvorschriften 
zur BHO definieren Wirtschaftlichkeit als „die bestmögliche 
Nutzung von Ressourcen“; es „ist die günstigste Relation 
zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden 
Mitteln (Ressourcen) anzustreben“. Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen sind „Instrumente zur Umsetzung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit“ und sollen sowohl als 
„Planungsinstrument“ als auch als „Instrument der [beglei-
tenden sowie abschließenden] Erfolgskontrolle“ eingesetzt 
werden. Als letzteres sollen sie feststellen, „ob und in welchem 
Ausmaß die [mit einer Maßnahme] angestrebten Ziele er -
reicht wurden, ob die Maßnahme ursächlich für die Zieler-
reichung war und ob die Maßnahme wirtschaftlich war.“ 11  

10 Für Details siehe die „Anforderungen an Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen finanzwirksamer Maßnahmen nach § 7 Bundeshaushaltsordnung“, 
die der Präsident des Bundesrechnungshofes (2013) als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung als Empfehlungen her-
ausgegeben hat.

11 Weitere Erläuterungen und Hinweise zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen finden sich in der als Empfehlung abgefassten 
Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen des Bundesministeriums der Finanzen (siehe Präsident des Bundesrech-
nungshofes (2013)).

Auch bei den Bestrebungen zum Abbau von Bürokratie-
belastungen wird die systematische Evaluierung staatlicher 
Maßnahmen zum Thema. Nach der am 23. Januar 2013 
beschlossenen „Konzeption zur Evaluierung neuer Rege-
lungsvorhaben“ des Staatssekretärsausschusses Bürokratie-
abbau ist „für alle wesentlichen Regelungsvorhaben“ (mit 
einem Erfüllungsaufwand von mindestens 1 Mio. Euro) 
eine „Evaluierung“ vorzusehen, die „einen Zusammenhang 
[…] zwischen Ziel und Zweck einer Regelung und den tat-
sächlichen erzielten Wirkungen sowie den damit verbun-
denen Kosten“ herstellt.12  „Wichtigstes Evaluierungskrite-
rium ist die Zielerreichung, da Regelungen, die das im 
Regelungsentwurf formulierte Ziel verfehlen, meist unnöti-
gen Erfüllungsaufwand verursachen.“ 13 Allerdings sind 

„Tiefe“ (Teile vs. Regelungsvorhaben insgesamt, Vollzug), 
„Methodik“ (von interner bis hin zu einer wissenschaftli-
chen Evaluierung) und „Umfang“ (von ‚Zwei-Seiten-Bericht‘ 
bis hin zu einem ausführlichen Bericht …) der Evaluierung 
explizit „nicht vorbestimmt“ und dem federführenden Res-
sort anheimgestellt.14 

12 Bundesregierung (2013), S. 64. Der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats, Johannes Ludewig, bezeichnet die Einführung der syste-
matischen Ex-post-Evaluierung als „historisch“: „Es ist eigentlich erstaunlich, dass es eine solche systematische Ex-post-Evaluierung von 
Gesetzen bisher in Deutschland nicht gegeben hat … Insofern kann der entsprechende Beschluss vom Januar 2013, eine solche systematische 
Ex-post-Evaluierung für alle Gesetze mit Folgekosten ab einer Million Euro erstmals in Deutschland einzuführen, ohne Übertreibung histo-
risch genannt werden.“ (Handelsblatt, 15. Mai 2013, S. 48) 

13 Bundesregierung (2013), S. 64.

14 Bundesregierung (2013), S. 65.

Generell ist zu konstatieren, dass in der Praxis bisher nicht 
für alle existierenden Förderprogramme angemessene Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen vorliegen. Nach Angaben 
des Bundesrechnungshofes lagen sogar „für nahezu 85 Pro-
zent der von Bundesministerien und nachgeordneten 
Behörden gemeldeten finanzwirksamen Maßnahmen […] 
keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor“. 15  Wo diese 
vorliegen, erfüllen sie häufig nicht Mindestanforderungen 
an eine überzeugende Evaluierung wie etwa den Vergleich 
von geförderten und nicht geförderten Objekten anhand 
objektivierbarer Kennzahlen. Von einer Ursächlichkeitsana-
lyse im Sinne des aktuellen Standes der Wissenschaft kann 
in einer Vielzahl der Fälle nicht die Rede sein. 

15 Präsident des Bundesrechnungshofes (2013), S. 16; Aussage bezieht sich auf das Prüfjahr 2006 (S. 73).

2.2 Fördermaßnahmen des BMWi 

Der Beirat konzentriert sich in diesem Gutachten auf ein 
Politikfeld aus dem Geschäftsbereich des Bundeswirtschafts-
ministeriums, die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung. 
Obgleich für etliche dieser Fördermaßnahmen Evaluie-
rungsstudien vorliegen, entsprechen diese zumeist nicht 
den im vorliegenden Gutachten vorgestellten methodi-
schen Standards. Die Wirtschaftsförderung durch das 
BMWi ist umfangreich und vielfältig. Das Volumen beträgt 
im Jahr 2013 über 5 Mrd. Euro. Die Förderung verteilt sich 
laut Haushaltsplan auf vier Politikbereiche: Innovation, 
Technologie und Neue Mobilität; Mittelstand; Energie und 
Nachhaltigkeit; und Chancen der Globalisierung. Die Ta -
belle im Anhang gibt einen Komplettüberblick über die 



2. HINTERGRUND6

einzelnen Posten der Fördermittel im Haushalt des BMWi. 
Nachfolgend werden beispielhaft existierende Wirtschafts-
fördermaßnahmen aufgezählt, die das Anwendungsgebiet 
möglicher Evaluierungsmaßnahmen verdeutlichen und auf 
die im weiteren Verlauf für Anwendungsbeispiele zurück-
gegriffen werden kann.16  

16 Die folgende Darstellung beruht direkt auf der eigenen Darstellung der Politikbereiche des Haushalts durch das BMWi (Stand 22. November 2012). 

Im Politikbereich „Innovation, Technologie und Neue Mobi- 
lität“ bildet das technologieoffene Zentrale Innovations-
programm Mittelstand (ZIM) mit einem Fördervolumen 
von über einer halben Milliarde Euro den Schwerpunkt der 
Förderung des innovativen Mittelstandes. Seit Programm-
start Mitte 2008 gab es im ZIM über 30.000 Anträge und 
über 21.000 Förderzusagen (durchschnittlich rund 4.500 
Neubewilligungen pro Jahr) mit insgesamt 2,7 Mrd. Euro 
bewilligten Mitteln (AiF Projekt GmbH (2013)). Für die 
Unterstützung der Forschungsinfrastruktur für den Mittel-
stand stehen knapp 200 Mio. Euro zur Verfügung. Unter die 
Förderung des Technologie- und Innovationstransfers 
(TuIT) mit knapp 30 Mio. Euro fallen beispielsweise die 
Patentinitiative SIGNO sowie die Förderung des Normen-
wesens. Das Beratungsprogramm go-Inno unterstützt 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit Gutscheinen 
von über 14 Mio. Euro für externe Beratungen zur Produkt- 
und Prozessinnovation. Die Förderung der Luft- und 
Raumfahrtindustrie beläuft sich auf insgesamt 1,4 Milliar-
den Euro. Für Anwendungen der Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT) sind rund 72 Mio. Euro 
angesetzt. 

Im Politikbereich „Mittelstand: Gründen, Wachsen, Inves-
tieren“ stehen 583 Mio. Euro für die Investitionsförderung 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zur Verfügung. 
Gefördert werden auch innovative („Gründerland Deutsch-
land“, 83 Mio. Euro) und technologieorientierte (High-Tech-
Gründerfonds) Unternehmensgründungen, Ausgründun-
gen aus wissenschaftlichen Einrichtungen (EXIST) sowie 
die Stärkung des Wagniskapitalmarktes (Investitionszulage 
für Business Angels, 150 Mio. Euro bis 2016). Das Programm 
„Förderung unternehmerischen Know-hows“ unterstützt 
KMU bei der Inanspruchnahme von externem Know-how 
zu Fragen der Unternehmensführung (40 Mio. Euro). Darü-
ber hinaus gibt es Mittel zur Unterstützung überbetriebli-
cher Lehrgänge (74 Mio. Euro), zur Unterstützung der Fach-
kräftesicherung (13 Mio. Euro) sowie für eine Kampagne 
zur Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. 

Im Politikbereich „Energie und Nachhaltigkeit“ wird die 
Energieforschung mit 150 Mio. Euro gefördert. Für Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, insbesondere 
Energieberatung für KMU und private Verbraucher, stehen 
30 Mio. Euro zur Verfügung. Im Rahmen der Beendigung 
des subventionierten Steinkohlenbergbaus sind 1,2 Mrd. 
Euro vorgesehen, für die Wismut-Sanierung 148 Mio. Euro. 
Hinzu kommen 421,5 Mio. Euro aus dem Energie- und Kli-
mafonds (EKF), unter anderem 284 Mio. Euro für Energie-
effizienz und 129 Mio. Euro für Elektromobilität. 

Im Politikbereich „Chancen der Globalisierung“ fördert  
das „Programm zur Erschließung von Auslandsmärkten“ 
(81 Mio. Euro) Exportinitiativen, Messebeteiligungen und 
Managerfortbildungen. Die Außenwirtschaftsförder- und 
Standortmarketinggesellschaft des Bundes, Germany Trade 
and Invest (GTAI), und das Netzwerk der Auslandshandels-
kammern werden mit 57 Mio. Euro gefördert. Darüber  
hinaus werden die Entsorgung russischer Atom-U-Boote 
(65 Mio. Euro), die Stadtbahn in Ho-Chi-Minh-Stadt (30 Mio.), 
die Teilnahme an Weltausstellungen (9 Mio. Euro) sowie die 
Deutsche Zentrale für Tourismus (28 Mio. Euro) finanziert. 

2.3  Evaluierungserfahrungen der deutschen 
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Familienpolitik 

In Deutschland hat die empirisch-kausalanalytische Evalu-
ierungsforschung im letzten Jahrzehnt vor allem in der 
Arbeitsmarktpolitik Einzug gehalten. Vor dem Hintergrund 
eines weltweiten Trends der Methodenentwicklung, der 
besseren Verfügbarkeit von Mikrodaten sowie der Notwen-
digkeit eines wirksamen und wirtschaftlichen Einsatzes der 
verfügbaren Mittel wurden und werden die einzelnen Inst-
rumente in den verschiedenen Bereichen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik umfassend evaluiert.17  

17 Siehe den Sachstandsbericht der Evaluation der Instrumente (Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (2011)).

Ein wichtiger Ausgangspunkt der Weiterentwicklung der 
arbeitsmarktpolitischen Evaluierungsforschung in Deutsch-
land waren wesentliche Fortschritte bei Aufbereitung, Ver-
fügbarkeit und Zugang zu den statistischen Daten der Bun-
desagentur für Arbeit. Dies wurde seit 2004 vor allem mit 
der Einrichtung und Weiterentwicklung des Forschungs-
datenzentrums der Bundesagentur für Arbeit im Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vorangebracht,  
das der interessierten Fachöffentlichkeit einen institutio-
nalisierten Datenzugangsweg bereitstellt.18 Einen wesent-

18 Allmendinger und Kohlmann (2005). 
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lichen Schub erfuhr die Evaluierungsforschung auch durch 
die explizite gesetzliche Verankerung der zeitnahen Wir-
kungsforschung der Arbeitsförderung als ständige Aufgabe 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in  
§ 282 Sozialgesetzbuch III im Rahmen des Job-AQTIV-Ge -
setzes 2002 sowie durch die Hartz-Gesetze 2003-2004, die 
ebenfalls umfassende Evaluierungsmaßnahmen vorsahen.19  

19 Brinkmann, Hujer und Koch (2006). 

Auf der Basis der durchgeführten Wirksamkeitsanalysen 
kam es nicht zuletzt mit dem 2009 in Kraft getretenen 
Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente zu einer deutlichen Umorientierung der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik, mit der ineffiziente20 Arbeits-
marktinstrumente abgeschafft und wirksame Instrumente 
weiterentwickelt werden sollten.21 In der Folge wurden 
etwa die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufgrund von 
negativen Evaluierungsergebnissen mit dem Gesetz zur 
Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 
2012 gänzlich abgeschafft. So konnten die staatlichen För-
dermaßnahmen in der Arbeitsmarktpolitik insgesamt 
effektiver und effizienter ausgerichtet werden. 

20 Vgl. etwa Wunsch und Lechner (2008). 

21 Steinke u.a. (2012).

Mit der Gesamtevaluierung der ehe- und familienbezoge-
nen Leistungen hat die breit angelegte empirisch-kausal-
analytische Evaluierungsforschung auch in der Familien-
politik Einzug gehalten.22 Als Teil des Koalitionsvertrages 
ist sie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zusammen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen als vierjähriges Forschungsprogramm 
angelegt. Die von verschiedenen Forschungsinstituten 
durchgeführten 11 Teilstudien evaluieren seit 2009 die Wir-
kung von zentralen ehe- und familienbezogenen Leistun-
gen auf familienpolitische Ziele. Im Rahmen einzelner 
Module werden zudem wissenschaftlich nutzbare Daten-
bestände erhoben. 

22 www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=195944.html (30.6.2013).

2.4  Internationale Erfahrungen der Evaluierung wirt-
schaftspolitischer Fördermaßnahmen

In den Vereinigten Staaten gehört die Politikevaluierung 
seit den 1980er Jahren zum Standardrepertoire in For-
schung und Lehre. Das U.S.-amerikanische National Bureau 

of Economic Research publiziert jährlich Hunderte von 
Studien, die die Wirkung von staatlichen Eingriffen in das 
Verhalten von Haushalten und Unternehmen mit ökono-
metrischen Verfahren auf der Basis von Mikrodatensätzen 
untersuchen. Die vornehmlich mit Längsschnittdaten ar -
beitenden Studien sind zum Teil sehr präzise auf begrenzte 
Einzelmaßnahmen fokussiert. Die untersuchten Eingriffe 
stammen praktisch aus der gesamten Palette staatlicher 
Maßnahmen, so etwa Steuern (z. B. die negative Einkom-
menssteuer), Preissetzungen (z. B. den gesetzlichen Min-
destlohn) und Mengensetzungen (z. B. das Renteneintritts-
alter).

Wie weit die Möglichkeiten zur Evaluierung wirtschafts-
politischer Maßnahmen reichen, sollen einige ausländische 
Studien zur Evaluierung von Maßnahmen der Regional-, 
Innovations- und Mittelstandsförderung deutlich machen – 
Anwendungsgebiete, die, wie gesehen, auch in den Förder-
maßnahmen des BMWi eine große Rolle spielen. In Groß-
britannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten wurden 
Maßnahmen evaluiert, die darauf abzielen, Beschäftigung 
und Wirtschaftskraft in wirtschaftlich rückständigen Regi-
onen zu fördern.23 Um den kausalen Effekt der Maßnah-
men zu prüfen, analysieren die drei Studien kleingliedrige 
Re  gionaldaten mit quasi-experimentellen Methoden. Die 
Ergebnisse liefern ein relativ einheitliches Bild: Die Maß-
nahmen führten in der Tat zu zusätzlichen Wirtschaftsan-
siedlungen in den geförderten Regionen. Diese gingen 
allerdings auf Kosten von Ansiedlungen in nicht geförder-
ten Regionen (Verlagerungseffekte), so dass der gesamtwirt-
schaftliche Effekt nur in einem der Fälle als positiv angese-
hen wird. 

23 Einiö und Overman (2012) untersuchen die „Local Enterprise Growth Initiative“ (LEGI) in Großbritannien. Mayer, Mayneris und Py (2012) 
untersuchen das „Zones Franches Urbaines“ (ZFUs) Programm in Frankreich. Kline und Moretti (2013) untersuchen das „Tennessee Valley 
Authority“ (TVA) Programm in den Vereinigten Staaten.

Das U.S.-amerikanische Small Business Innovation Research 
(SBIR) Programm fördert seit 1982 Forschungs- und Entwick-
lungs-Vorhaben (F&E) von KMU mit bisher über 27 Milliar-
den Dollar.24 Eine Studie, die die gegenseitige Verursachung 
von Mittelempfang und F&E-Tätigkeit berücksichtigt, findet, 
dass Firmen mit mehr Beschäftigten und mehr F&E zwar 
mehr SBIR-Mittel erhalten, dass die SBIR-Mittel aber keine 
positiven Beschäftigungseffekte auslösen.25 Darüber hinaus 
verringert jeder Dollar Förderung die privaten F&E-Ausgaben 
um einen Dollar (Mitnahmeeffekte). Einfache Korrelatio-

24 Vgl. http://www.sbir.gov (30.6.2013) oder auch Link und Scott (2012).

25 Wallsten (2000). In einer weiteren Evaluierungsstudie kommt Lerner (1999) mithilfe eines Matching-Ansatzes zu ähnlichen Befunden;  
mögliche positive Effekte waren auf Regionen mit hoher Venture-Capital-Aktivität und Hochtechnologieindustrien beschränkt.  
Siehe hierzu auch Falck und Wiederhold (2013).

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie%2Cdid%3D195944.html
http://www.sbir.gov
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nen wie auch Studien, die lediglich geförderte Unterneh-
men ohne Vergleich mit nicht geförderten Unternehmen 
befragten, hatten den Anschein erweckt, dass die Förder-
maßnahmen deutlich positivere Effekte hatten.26  

26 Wessner (2008).

Ebenfalls im Bereich der innovationsorientierten Mittel-
standsförderung gibt es in den Vereinigten Staaten über 
1.000 geförderte Small Business Development Centers 
(SBDC), die Beratung und Weiterbildung für Unterneh-
mensgründungen anbieten. Das U.S. Department of Labor 
hat zusammen mit der U.S. Small Business Association die 
bisher größte randomisierte Feldevaluierung solcher Maß-
nahmen durchgeführt, das Projekt „Growing America 
through Entrepreneurship“ (Project GATE).27 Ein Vergleich 
der geförderten mit den nicht geförderten Antragstellern 
hat ergeben, dass die Maßnahme einerseits für Arbeitslose 
einen bedeutsamen kurzfristigen Effekt auf die Aufnahme 
einer selbständigen Tätigkeit hatte, dass sich aber anderer-
seits für andere Zielgruppen und Zeithorizonte keine star-
ken Effekte auf Selbständigkeit, Unternehmensergebnis 
und weiter gefasste Ergebnisvariablen zeigen. 

27 Vgl. Benus u.a. (2009) und Fairlie, Karlan und Zinman (2012).

Zusammengenommen zeigen die Beispiele, dass wissen-
schaftliche Evaluierungsstudien helfen können zu lernen, 
welche Aspekte wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen 
besonders erfolgreich sind und wo nachgesteuert werden 
sollte. Gleichzeitig wird auch deutlich, dass Evaluierungen 
auf der Basis unzureichender Methoden zu durchaus irre-
führenden Schlussfolgerungen führen können. 

Das letztgenannte Beispiel, das auf einem von einem Minis-
terium initiierten randomisierten Evaluierungsverfahren 
basiert, belegt, dass Evaluierungen nicht nur in Einzelstudien 
der wissenschaftlichen Forschung umgesetzt, sondern auch 
systematisch bei der Weiterentwicklung wirtschaftspoliti-
scher Fördermaßnahmen eingesetzt werden können. In der 
internationalen Praxis geschieht dies zunehmend. So werden 
etwa in den skandinavischen Ländern regel mäßig umfas-
sende Registerdaten zur Evaluierung sozial- und wirtschafts-
politischer Maßnahmen ausgewertet.28 In den Niederlanden 
ist das Centraal Planbureau neben der Kosten-Nutzen-Ana-
lyse wirtschaftspolitischer Vorschläge auch dafür zuständig, 
die Effekte wirtschaftspolitischer Maßnahmen in weiten 
Anwendungsbereichen mit aktuellen wissenschaftlichen 
Methoden zu evaluieren. 29

28 In Dänemark werden darüber hinaus systematisch Feldexperimente in der Evaluierung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen eingesetzt;  
vgl. Graversen und van Ours (2008) und Pedersen, Rosholm und Svarer (2012).

29 Das Centraal Planbureau (CPB) hat sich den englischen Namen CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis gegeben, da es explizit 
keine Planung macht, sondern die Effekte derzeitiger und zukünftiger Regierungspolitik analysiert (siehe http://www.cpb.nl/en/about-cpb 
(30.6.2013)). Als eines von unzähligen Anwendungsbeispielen untersuchen etwa Cornet, Vroomen und Steeg (2006) mithilfe eines randomi-
sierten Experiments die Effekte von Innovationsgutscheinen für KMU.

http://www.cpb.nl/en/about-cpb
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3.  Elemente einer zielführenden Evaluierung 
wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen

3.1 Ziele der Evaluierung 

3.1.1  Wirkungsanalyse als Instrument eines dynamischen 
Lernprozesses 

Unter „Evaluierung“ wird im vorliegenden Gutachten die 
Wirkungsanalyse verstanden. Wirkungsanalyse im Sinne 
der Aufdeckung eines Ziel-Mittel-Zusammenhangs hat  
ein abgeleitetes Anliegen. Sie fragt nicht, ob der Staat be -
stimmte Ziele verfolgen sollte. Es geht der Evaluierung 
stattdessen darum, ob die Mittel effektiv und effizient ein-
gesetzt werden. Deshalb beschränkt sie sich auf die Fragen, 
ob (a) der Staat mit dem Einsatz der Mittel die von ihm 
selbst gewählten Ziele überhaupt erreicht (Effektivität) und 
ob (b) er die gleiche Wirkung auf kostengünstigerem Weg 
erreichen könnte (Effizienz). Effizienz bedeutet sowohl, 
dass beim Einsatz einer bestimmten Maßnahme keine  
Mittel verschwendet werden, als auch, dass es keinen alter-
nativen, weniger kostspieligen Weg gibt, dasselbe Ziel zu 
erreichen.

Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es der 
empirischen Überprüfung der Ergebnisse politischer Maß-
nahmen. Deshalb fokussiert das vorliegende Gutachten auf 
Ex-post-Evaluierungen in dem Sinne, dass die Wirkungen 
einer bereits implementierten Maßnahme im Rahmen 
einer begleitenden oder abschließenden Erfolgskontrolle 
empirisch untersucht werden, um damit eine Kosten-Nut-
zen-Analyse zu ermöglichen. Damit thematisiert es nicht 
hypothetische Ex-ante-Evaluierungen, die in der Planungs-
phase vor Implementierung einer Maßnahme deren mög-
liche Wirkungen abschätzen sollen. Allerdings haben, wie 
im Folgenden diskutiert, Ex-post-Evaluierungen auch 
immer ein Ex-ante-Element in dem Sinne, dass es auch 
schon vor Implementierung der Maßnahme, etwa bei ihrer 
Ausschreibung, einer Verständigung darüber bedarf, was 
später evaluiert werden soll. Darüber hinaus sollten sie 
sich selbstverständlich auf die Anpassung laufender För-
dermaßnahmen sowie die Konzeption zukünftiger Maß-
nahmen auswirken. 

Das Gutachten beschäftigt sich auch nicht mit der – gerade 
in der Praxis des BMWi bereits weit entwickelten – Evaluie-
rung des Förderprozesses in Sinne einer Befragung der 
geförderten Unternehmen, wie die Förderpraxis zu bewer-
ten und gegebenenfalls zu verbessern wäre („formative“ 
Evaluierung). Stattdessen geht es hier um eine Evaluierung, 
die die Wirkung und das Ergebnis einer Maßnahme in der 

Gesamtheit der geförderten Unternehmen bestimmen 
möchte und damit Argumente für ihre Legitimität liefern 
kann („summative“ Evaluierung). In der Evaluierungspraxis 
wird es darum gehen, eine Mischung aus Implementations- 
und Wirkungsanalyse, aus qualitativen Interviews und Fall-
studien einerseits und quantitativer empirisch-kausalana-
lytischer Wirkungsforschung andererseits zum Einsatz zu 
bringen. 

In der wirtschaftspolitischen Praxis ist die Wahl der besten 
Maßnahmen zur Zielerreichung kein statischer Akt. Oft-
mals ist nicht von vornherein offensichtlich, welche Maß-
nahmen am besten geeignet sind, ein politisches Ziel zu 
erreichen. Evaluierungen können dabei helfen, dies zu  
lernen. Bei der Umsetzung von Maßnahmen können Lern-
effekte erzielt werden, die in einem dynamischen Lernpro-
zess dazu führen, Mittel effektiver einzusetzen. Insofern 
findet die auf eine empirische Analyse der Ergebnisse zie-
lende Evaluierung auch bereits im Verlaufe einer Förder-
maßnahme und nicht erst nach Abschluss eines Förderpro-
gramms statt. In diesem Sinne wirken Evaluierungen von 
Fördermaßnahmen als Element einer evidenzbasierten 
Wirtschaftspolitik, die bestrebt ist, aufgrund immer neuer 
Evidenz zu lernen, dem bestmöglichen Erreichen ihrer 
Ziele näher zu kommen. 

3.1.2  Definition und Operationalisierung wirtschafts-
politischer Ziele

Obwohl Wirkungsanalyse den Primat der Politik zur Defi-
nition wirtschaftspolitischer Ziele akzeptiert, setzt sie An -
forderungen an die Wirtschaftspolitik. Die Politik ist dazu 
aufgerufen, zu entscheiden. Damit Wirkungsanalyse mög-
lich wird, muss die Politik ihre Entscheidungen explizit 
machen. Sie muss sich offen zu ihren normativen Anliegen 
bekennen.

Darüber hinaus muss sie diese Anliegen in einer Weise ope-
rationalisieren, die es möglich machen, zwei Fragen zu be -
antworten: Hat die politische Maßnahme das selbst gesetzte 
Ziel erreicht? Welche Mittel waren dafür erforderlich? Ope-
rationalisierung bedeutet praktisch: Für die jeweilige politi-
sche Maßnahme ist zu bestimmen, anhand welcher Para-
meter über Erfolg oder Misserfolg entschieden werden soll. 
Die Definition dieser Parameter – üblicherweise in Form 
einer Serie von Zielindikatoren – bleibt Sache der politisch 
Verantwortlichen. Aber Wirtschaftspolitik als Ordnungs-
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politik erfordert, dass diese Parameter im Vorhinein formu-
liert werden.30 

30 So sehen auch die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO vor, dass der Haushaltsplan „in aller Regel die Aufgaben (Ergebnis, Ziele) 
bereits formuliert“ und dass Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bereits in der Planungsphase Aussagen über „Ziele, Prioritätsvorstellungen 
und mögliche Zielkonflikte“ sowie über „Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrollen“ enthalten müssen. Auch in den Leitlinien der Sub-
ventionspolitik der Bundesregierung heißt es: „Die Ziele der Finanzhilfen werden in einer Form festgehalten, die eine Erfolgskontrolle 
ermöglicht.“ (Bundesministerium der Finanzen (2013), S. 10). 

Gleichwohl lässt sich die Evaluierung auch jenseits der for-
mulierten Ziele einer wirtschaftspolitischen Fördermaß-
nahme auf mögliche unintendierte Effekte ausweiten.31 
Dies scheint insbesondere dann geboten, wenn die Maß-
nahme möglicherweise mit anderen expliziten Zielen der 
Wirtschaftspolitik in Konflikt stehen könnte. Dies scheint 
nicht zuletzt auch deshalb ratsam, weil die jeweiligen Ziele 
einer Einzelmaßnahme durchaus durch partikuläre Inter-
essengruppen beeinflusst sein können. 

31 Auch die Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO sehen vor, dass die Wirkungskontrolle „alle beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen 
der durchgeführten Maßnahme“ ermitteln soll. 

3.2 Anforderungen an die Evaluierung 

Aufgabe der Evaluierung ist es, den Zusammenhang zwi-
schen den Maßnahmen und den von der Politik gesetzten 
Zielparametern zu untersuchen. Überzeugende Evaluie-
rung kann sich also nicht darin erschöpfen, qualitative 
Beurteilungen der Prozesse und subjektive Einschätzungen 
der Beteiligten zusammenzutragen. Sie muss untersuchen, 
inwieweit die zu untersuchenden Maßnahmen zu objektiv 
operationalisierten Ergebnissen beigetragen haben. Um zu 
entscheiden, ob eine wirtschaftspolitische Maßnahme ihr 
Ziel erreicht hat, genügt es auch nicht, den geregelten 
Lebensbereich vor und nach dem Inkrafttreten der Maß-
nahme zu vergleichen. Denn die Maßnahme war ja nur 
dann erfolgreich, wenn die beobachtete Veränderung 
gerade auf der Maßnahme beruht, wenn also ein kausaler 
Zusammenhang zwischen der Maßnahme und der Verän-
derung besteht. 

3.2.1 Vergleich von Behandlungs- und Vergleichsgruppe 

Die entscheidende Herausforderung der Evaluierung 
besteht darin zu bestimmen, was geschehen wäre, wenn die 
zu evaluierende Maßnahme nicht durchgeführt worden 
wäre.32 Deshalb muss neben der „Behandlungsgruppe“ von 
(beispielsweise) Unternehmen, die einer Maßnahme ausge-
setzt wurden, immer auch eine Vergleichsgruppe („Kont-
rollgruppe“) solcher Unternehmen betrachtet werden, die 
sich von der Kontrollgruppe nur dadurch unterscheiden, 
dass sie nicht an der Maßnahme teilgenommen haben. Ein 
Vergleich der beiden Gruppen kann dann (unter weiteren, 

im Folgenden diskutierten Bedingungen) Aufschluss über 
die Wirkung der Maßnahme geben. 

32 Holland (1986) bezeichnet es als das fundamentale Problem der kausalen Inferenz, dass wir niemals dasselbe Objekt sowohl im Zustand der 
„Behandlung“ als auch im Zustand der Nicht-Behandlung beobachten können, sondern immer höchstens in einem dieser Zustände. Gleich-
wohl zu belastbaren Aussagen über kausale Effekte zu gelangen ist die Aufgabe der Evaluierungsforschung.

Als wesentliche Anforderung einer Wirkungsanalyse müssen 
geförderte Objekte also immer einer Vergleichsgruppe von 
Objekten, die (zunächst) keine Förderung erhalten haben, 
gegenübergestellt werden. Deshalb können Studien, die 
lediglich die geförderten Unternehmen befragen und kei-
nen Vergleich mit nicht geförderten Unternehmen durch-
führen, auch keine Evaluierungen im Sinne einer kausalen 
Wirkungsanalyse sein. 

Beispielsweise könnten im Rahmen eines Förderprogramms, 
das Beratungsleistungen für die Innovationstätigkeit von 
KMU finanziert, die geförderten Unternehmen über die Art 
und Weise befragt werden, wie sie die Fördermittel einge-
setzt haben, und inwiefern sie denken, dass dies ihre unter-
nehmerischen Prozesse verbessert hat. Solche Informationen 
sind durchaus nützlich, um mögliche Wirkungsmechanis-
men besser zu verstehen. Sie erlauben aber keine kausale 
Wirkungsanalyse. Denn möglicherweise haben sich etwa 
gerade solche Unternehmen für die Maßnahme beworben, 
die ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit geziel-
ter Innovationsmaßnahmen haben und deshalb ihre Inno-
vationsanstrengungen auch ohne die Förderung gesteigert 
hätten. Offensichtlich ist es bei einer solchen Vorgehens-
weise auch naheliegend, dass Unternehmen, die in den 
Genuss von Fördermaßnahmen gekommen sind, keinen 
Anreiz haben zu erklären, diese Maßnahmen hätten keine 
entsprechende Wirkung gehabt. Insofern ist ein Vergleich 
objektiver Ergebnisindikatoren zwischen geförderten und 
nicht geförderten Unternehmen für eine überzeugende 
Evaluierung unabdingbar. 

3.2.2 Der Nachweis der Wirksamkeit

Darüber hinaus zielt die Evaluierungsforschung darauf ab, 
dass mögliche Unterschiede in betrachteten Ergebnissen 
zwischen den beiden Gruppen tatsächlich von der Politik-
maßnahme verursacht wurden und nicht aus anderen 
Gründen entstanden sind. Häufig vorkommende Gründe, 
die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können, ohne 
dass ein ursächlicher Effekt der Maßnahme vorliegt, sind 
umgekehrte Kausalitätsbeziehungen, Selektion in Maßnah-
men hinein oder heraus und generell Eigenschaften, die 
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sowohl den Erhalt der Maßnahme als auch das Ergebnis 
beeinflussen. Für diese drei Kategorien seien hier kurze 
Beispiele angeführt, die jeweils letztlich unbeobachtete 
Unterschiede in den Erfolgsaussichten der beiden Gruppen 
widerspiegeln. 

Es ist beispielsweise denkbar, dass die Förderung von Ener-
gieberatung in besonders energieintensiven Sektoren ein-
gesetzt wird. Dann ist es möglich, dass die geförderten  
Sektoren auch nach der Maßnahme eine geringere Ener-
gieeffizienz aufweisen als nicht geförderte Sektoren – aber 
nicht, weil die Maßnahme negative Auswirkungen gehabt 
hätte, sondern weil die geringe Energieeffizienz zur Einfüh-
rung der Maßnahme geführt hat (umgekehrte Kausalität). 

Selbst wenn nicht im Vorhinein Unterschiede in dem 
Ergebnismaß bestehen, können bewusste Entscheidungen, 
an einer Maßnahme teilzunehmen, darauf zurückzuführen 
sein, dass Unternehmen mit Teilnahmeinteresse bereits 
andere Eigenschaften aufweisen, die das spätere Ergebnis 
beeinflussen. Beispielsweise mag es zwei ansonsten ähnliche 
kleine Unternehmen geben, von denen das eine beabsich-
tigt, in das Exportgeschäft einzutreten, das andere nicht. 
Das erste Unternehmen nimmt deshalb an einer geförder-
ten Exportmesse teil. Wenn dieses Unternehmen nach der 
Maßnahme eine höhere Exporttätigkeit aufweist, so ist dies 
nicht notwendigerweise die Konsequenz der Maßnahme, 
sondern spiegelt die Tatsache wider, dass das Unternehmen 
mit Exportabsicht sich für diese Maßnahme entschieden 
hat (selektive Teilnahme). 

Auch ohne bewusste Selbstselektion können sich teilneh-
mende Unternehmen von anderen Unternehmen in ihren 
Erfolgsaussichten unterscheiden. Wenn etwa das Ministe-
rium die Förderung von Ausgründungen aus wissenschaft-
lichen Einrichtungen auf solche Personen fokussiert, von 
denen es annimmt, dass sie eine höhere Managementkom-
petenz aufweisen, dann könnten die geförderten Personen 
am Ende allein aufgrund ihrer höheren Managementkom-
petenz bessere Erfolgsindikatoren aufweisen als nicht 
geförderte Personen. Die Managementkompetenz wäre hier 
eine unbeobachtete Eigenschaft, die sowohl das Ergebnis 
als auch die Teilnahme an der Maßnahme bestimmt (unbe-
obachtete Faktoren). 

Ziel der empirisch-kausalanalytischen Wirkungsforschung 
ist es, aus solchen Zusammenhängen den kausalen Effekt 
der Politikmaßnahme herauszukristallisieren: Was wäre das 
Ergebnis des geförderten Unternehmens, wenn es die För-
derung nicht erfahren hätte? 

In der empirischen Forschung hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass eine überzeugende Kausalitätsüberprü-
fung am einfachsten dann möglich ist, wenn der Zufall 
bestimmt, wer einer bestimmten Maßnahme ausgesetzt 
wird und wer nicht. Sind Behandlungs- und Vergleichs-
gruppe groß genug, so stellt die zufällige Aufteilung sicher, 
dass sich die beiden Gruppen ohne die Maßnahme nicht 
signifikant voneinander unterscheiden würden. Ein einfa-
cher Vergleich der Ergebnisindikatoren zwischen den bei-
den Gruppen lässt sich in diesem Fall als die Wirkung der 
Maßnahme interpretieren. Wie im Folgenden dargelegt, 
lässt sich eine solche Wirkungsanalyse mithilfe direkter 
randomisierter Feldexperimente und verschiedener quasi-
experimenteller Evaluierungsmethoden durchführen und 
kausal interpretieren. Mittlerweile ist das wissenschaftliche 
Instrumentarium zur kausalen Evaluierung politischer 
Maßnahmen ausreichend ausgereift, um in der praktischen 
Anwendung nutzbringend eingesetzt zu werden.33

33 Für methodische Grundlagen und Details vgl. etwa Angrist und Pischke (2009, 2010), Imbens und Wooldridge (2009), Manski (1995) und 
Stock und Watson (2012). Eine deutschsprachige Einführung liefern Bauer, Fertig und Schmidt (2009). Schlotter, Schwerdt und Woessmann 
(2011) bieten eine nicht-technische Einführung mit zahlreichen Anwendungsbeispielen aus der Bildungspolitik. Für eine Diskussion der 
Möglichkeiten und Grenzen experimenteller und quasi-experimenteller Evaluierungsmethoden für die Politikanalyse siehe Heckman (2010), 
Imbens (2010) und Deaton (2010). Zum Umfeld der Evaluierung wirtschaftspolitischer Maßnahmen und der wissenschaftlichen Politikbera-
tung in Deutschland siehe etwa Schmidt (2009) und Kirchgässner (2013). 

3.2.3 Randomisierte Feldexperimente 

Die methodisch einfachste Weise, eine zufällige Aufteilung 
in Behandlungs- und Vergleichsgruppe zu erreichen, be -
steht darin, per Zufall zu entscheiden, welche Objekte (z. B. 
Unternehmen) an einer wirtschaftspolitischen Fördermaß-
nahme teilnehmen und welche nicht. So könnte unter allen 
Unternehmen, die die Förderkriterien erfüllen, eine rando-
misierte Zuteilung stattfinden. Bei Aufteilung nach dem 
Zufallsprinzip lässt sich die Wirkung der Maßnahme – ähn-
lich wie in der medizinischen Medikamentenentwicklung – 
durch einen einfachen Vergleich der Ergebnisindikatoren 
zwischen der Behandlungs- und Vergleichsgruppe unter-
suchen (vgl. Kasten 1). Auch wenn die Aussagekraft rando-
misierter Experimente von ihrer jeweiligen konkreten 
Anwendung abhängt, macht die Zufallsaufteilung sie in 
Bezug auf die Kausalitätsüberprüfung zu einem Vorbild,  
an dem sich andere Methoden ausrichten.34

34 Grundlagen und weiterführende Diskussionen zum Einsatz von Feldexperimenten in der Wirtschaftsforschung bieten etwa Harrison und 
List (2004), List (2011) und Ludwig, Kling und Mullainathan (2011). Eine politikorientierte Einführung bieten Haynes u.a. (2012). Für eine 
anwendungsorientierte Diskussion mit Fokus auf die Bildungspolitik vgl. Bouguen und Gurgand (2012). Für eine kurze Einführung mit 
Fokus auf innovationspolitische Maßnahmen vgl. Expertenkommission Forschung und Innovation (2013), S. 39–45. Zum Einsatz von Experi-
menten in der Rechtswissenschaft vgl. Engel (2013).
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Kasten 1: Randomisierte Feldexperimente 

Bei einem randomisierten Feldexperiment werden die 
Unternehmen – wie bei der experimentellen Untersu-
chung der Wirksamkeit neuer Medikamente – zufällig 
in eine „Behandlungsgruppe“, die die „Behandlung“ 
der wirtschaftspolitischen Fördermaßnahmen erhält, 
und in eine Vergleichsgruppe, die nicht in den Genuss 
der Maßnahme kommt, aufgeteilt. Bei ausreichender 
Größe der Gruppen stellt die zufällige Aufteilung sicher, 
dass sich die beiden Gruppen nicht systematisch un -
terscheiden. Deshalb kann nach Durchführung der 
Maßnahme der durchschnittliche Unterschied in den 
Ergebnisindikatoren zwischen den beiden Gruppen 
direkt auf die kausale Auswirkung der Maßnahme 
zurückgeführt werden. 

Beispielsweise untersucht die Studie von Fairlie, Karlan 
und Zinman (2012) das in Abschnitt 2.4 angesprochene, 
als randomisiertes Feldexperiment angelegte Projekt 
„Growing America through Entrepreneurship“ (Project 
GATE). In dem zwischen 2003 und 2005 in sieben 
Städten durchgeführten Projekt kam ein per Zufall 
ausge wählter Teil der über 4.000 Interessenten in den 
Genuss einer kostenlosen Beratungsmaßnahme für 
Unternehmensgründungen. Die Interessenten wurden 
vorab darüber informiert, dass GATE nicht für alle 
Interessenten Plätze hat und daher eine Lotterie oder 
Zufalls ziehung über die Teilnahme entscheidet. Bei 
einem Vergleich zwischen geförderten und nicht 
geförderten Individuen, die 6, 18 und 60 Monate nach 
Start des Ex  periments befragt wurden, zeigen sich 
außer bei der kurz fristigen Selbständigkeit von zuvor 
Arbeitslosen keine signifikanten Unterschiede für län-
gere Zeithori zonte, andere Zielgruppen und andere 
Ergebnisindikatoren.35 

35 Als weitere Beispiele für die Anwendung von Feldexperimenten untersuchen Schwerdt u.a. (2012) die Wirksamkeit von Gutscheinen (im 
Wert von bis zu 1500 Schweizer Franken) für Erwachsenenbildungsmaßnahmen in der Schweiz und Rosendahl Huber, Sloof und Van Praag 
(2012) ein Schülerfirmenprogramm in den Niederlanden.

Generell bietet sich gerade bei Maßnahmen, bei denen 
die Nachfrage förderungswürdiger Unternehmen die 
verfügbaren Mittel übersteigen, der Einsatz einer Lotte-
rie an, die ebenfalls eine zufällige Aufteilung – und so 
ein randomisiertes Forschungsdesign – sicherstellt. Eine 
Grenze der Verallgemeinerung von experimentellen 
Untersuchungen besteht darin, dass sich die Teilneh mer 
möglicherweise anders als sonst verhalten, wenn sie 
wissen, dass ihr Verhalten oder ihre Ergebnisse beob-
achtet werden (sogenannter Hawthorne-Effekt). 

Gleichwohl hat auch die Wirksamkeitsanalyse mithilfe ran-
domisierter Feldexperimente Grenzen. Zunächst einmal ist 
die Untersuchung auf den Effekt der jeweils per Zufall 
zugewiesenen „Behandlung“, die die Behandlungs- von der 
Vergleichsgruppe unterscheidet – also etwa die Teilnahme 
an einer Fördermaßnahme –, beschränkt und lässt sich für 
gewöhnlich nicht auf Effekte anderer Einflüsse ausweiten. 
Auch muss jeweils im Einzelfall abgewogen werden, inwie-
weit sich die im konkreten experimentellen Anwendungs-
fall erlangten Erkenntnisse auf andere relevante Anwen-
dungsfälle verallgemeinern lassen.36 Schließlich können 
sich die Ergebnisse einer Fördermaßnahme unterscheiden, 
je nachdem, ob sie in einzelnen Firmen oder in der breiten 
Fläche umgesetzt wird. In diesem Fall können in eher 
geringem Umfang umgesetzte Experimente die Rückwir-
kungen auf den Gesamtmarkt (allgemeine Gleichgewichts-
effekte) nicht abbilden. 

36 Die „interne Validität“ – also die Tatsache, dass die Kausalität im konkreten Anwendungsfall gegeben ist – ist bei randomisierten Feldexperi-
menten sehr hoch. Gleichzeitig kann die „externe Validität“ – also die Möglichkeit, den Befund auf weitere Anwendungsfälle zu verallgemei-
nern – begrenzt sein.

In besonderer Weise bietet sich die explizite randomisierte 
Zuteilung bei Pilotprojekten an, bei denen nicht alle Be -
werber, die die Fördervoraussetzungen formal erfüllen, die 
begrenzten Mittel erhalten können.37 Generell sollte eine 
größere Zahl von Antragstellern gegeben sein, damit die 
Wirksamkeitsanalyse statistisch mit ausreichender Sicher-
heit durchgeführt werden kann. Bei solchen überzeichne-
ten Förderprogrammen mit begrenztem Budget kann im 
Rahmen eines Losverfahrens der Zufall entscheiden, wel-
che der gleichermaßen qualifizierten Bewerber die Förde-
rung im Pilotprojekt tatsächlich erhalten. Im Vergleich zu 
bisher angewandten Zuweisungsverfahren, die aufgrund 
der beschränkten Fördermittel ebenfalls üblicherweise 
nicht alle geeigneten Antragsteller fördern konnten, ent-
stehen hier keine zusätzlichen „Verlierer“. Im Gegenteil 
kann die zufallsgesteuerte Vergabe unter den förderbe-
rechtigten Antragstellern als die fairste Methode angese-
hen werden. 

37 Arni (2012) diskutiert die kausale Evaluierung von Pilotprojekten in der Praxis und demonstriert die Einsatzmöglichkeit anhand einer Reihe 
europäischer Beispiele. Siehe auch Expertenkommission Forschung und Innovation (2013), S. 39–45.

Die Information über die Randomisierung der Vergabe der 
Fördermittel sollte in die Ausschreibung der Fördermaß-
nahme aufgenommen werden. Unternehmen sollten sich 
nur dann um Fördermittel bewerben können, wenn sie sich 
ausdrücklich mit dem Vergabeverfahren einverstanden 
erklären. Damit könnte Konkurrentenklagen abgewiesener 
Unternehmen vorgebeugt werden. Vielmehr kann die Aus-
schreibung die Teilnahme am Verfahren zugleich von der 
Selbstverpflichtung abhängig machen, die für die Evaluie-
rung erforderlichen Daten zu erheben und zu übermitteln – 
und zwar gerade unabhängig davon, ob ein Unternehmen 
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bei der Vergabe zum Zuge kommt.38 Auf diese Weise erhält 
das Ministerium auch für die Kontrollgruppe verlässliche 
Daten. Die Kontrollgruppe und die Gruppe der geförderten 
Unternehmen müssen im Übrigen nicht gleich groß sein, 
aber groß genug, damit statistische Verfahren Anwendung 
finden können. 

Soll keiner der Antragsteller ohne Förderung bleiben, so ist 
zumindest bei relativ kurzfristigen Ergebnisindikatoren 
auch eine Analyse im „Phase-in Design“ möglich, in dem 
zunächst nur eine zufällig ausgewählte Teilgruppe der An -
tragsteller die Förderung erhält und die andere Teilgruppe 
die Förderung zum Beispiel mit einem Jahr Verspätung 
erhält. In diesem Fall kann die zweite Gruppe im ersten 
Jahr als Vergleichsgruppe für die erste Gruppe fungieren.39  

38 Eine solche Selbstverpflichtung kann Unternehmen davon abhalten, sich auf eine derartige Fördermaßnahme zu bewerben, was die  
Verallgemeinerungsmöglichkeit der Aussage (externe Validität) einschränken kann.

39 Ganz unproblematisch ist dieses Design allerdings nicht, da sich die zweite Gruppe gegebenenfalls bewusst ist, dass sie im folgenden  
Jahr auch gefördert werden wird. Es liegt nahe, dass sie sich mit ihrem Verhalten darauf einstellt, wodurch der Effekt der Maßnahme  
bei diesem Design tendenziell überschätzt werden dürfte.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel für randomisierte Feld-
experimente besteht darin, die Wirksamkeit verschiedener 
Fördermaßnahmen und alternativer Ausgestaltungen spe-
zifischer Förderinstrumente gegeneinander zu testen, um 
so aus verschiedenen Alternativen die wirksamste auswäh-
len zu können. Eine solche Analyse wäre gegebenenfalls 
sogar ohne Berücksichtigung einer Kontrollgruppe, die gar 
keine Förderung erfährt, möglich, wobei dann allerdings 
die Wirksamkeit der Maßnahmen insgesamt nicht über-
prüft werden kann, sondern nur die relative Wirksamkeit 
der alternativen Maßnahmen. Auch bei diesem Design 
müssen die verschiedenen Ausgestaltungen den Unterneh-
men zufällig zugewiesen werden. Die Unternehmen selbst 
dürfen keinen Einfluss auf die Auswahl der konkreten 
Maßnahme haben.

Vor dem Hintergrund der vielversprechenden Erkenntnis-
möglichkeiten empfiehlt die von der Bundesregierung ein-
gerichtete Expertenkommission Forschung und Innovation, 
randomisierte Experimente „als eines der Standard instru-
mente in das Evaluationsportfolio staatlicher FuE-Förderung 
aufzunehmen“.40 Konkret sieht die Expertenkommission 
gute Anwendungsfelder randomisierter Evaluierungsver-
fahren etwa in der Mittelstands- und Gründerforschung,  
so zum Beispiel beim ZIM-Programm, bei KMU-innovativ 
und beim EXIST-Gründerstipendium (vgl. Abschnitt 2.2). 
Der Beirat schließt sich diesen Empfehlungen an und regt 
an, diese auf weitere wirtschaftspolitische Handlungsfelder 
auszuweiten. 

40 Expertenkommission Forschung und Innovation (2013), S. 45.

3.2.4 Quasi-experimentelle Evaluierungsmethoden 

Auch jenseits der kontrollierten Randomisierung ist eine 
überzeugende Evaluierung möglich. Dazu haben sich in  
der evidenzbasierten Politikberatung sogenannte quasi-
experimentelle Methoden etabliert, die unter bestimmten 
Umständen eine Wirkungsanalyse auch auf der Basis von 
nicht randomisiert erhobenen Daten ermöglichen. Zentra-
ler Punkt dieser Methoden ist die überzeugende Definition 
einer Vergleichsgruppe, die aufzeigt, welche Ergebnisse 
(beispielsweise) geförderte Unternehmen ohne die Förde-
rung erzielt hätten. Es geht also darum, mit Daten, die nicht 
im Rahmen einer explizit zufälligen Aufteilung erhoben 
wurden, möglichst nah an eine solche zufällige Aufteilung 
in Behandlungs- und Vergleichsgruppe heranzukommen. 
In dem Maße, wie etwa natürliche Gegebenheiten, institu-
tionelle Regelungen oder politische Entscheidungen zu 
einer „so gut wie zufälligen“ Aufteilung führen, kann hier 
von „natürlichen“ oder „Quasi“-Experimenten gesprochen 
werden. 

Die gängigsten dieser quasi-experimentellen Evaluierungs-
methoden sind der Vergleich von Behandlungs- und Ver-
gleichsgruppe vor und nach Einführung einer Maßnahme 
(sogenannter Differenzen-in-Differenzen-Ansatz); der Ver-
gleich von Objekten ober- und unterhalb eines Schwellen-
werts für den Zugang zu einer Fördermaßnahme (soge-
nannter Regressions-Diskontinuitäten-Ansatz); und die 
Identifikation exogener Politikvariation durch Drittvariab-
len (sogenannter Instrumentvariablen-Ansatz).41 Diese 
Methoden werden in den Kästen 2–4 kurz beschrieben und 
anhand von Beispielen verdeutlicht. Die Darstellungen 
können allerdings nur die generelle Intuition der Metho-
den vermitteln; die konkrete Ausgestaltung ist auf den 
jeweiligen Anwendungsfall auszurichten.

 

 

41 Neben den Literaturverweisen in Abschnitt 3.2.2 siehe etwa Besley und Case (2000) und Bertrand, Duflo und Mullainathan (2004) zum  
Differenzen-in-Differenzen-Ansatz, Lee und Lemieux (2010) zum Regressions-Diskontinuitäten-Ansatz und Angrist und Krueger (2001)  
zum Instrumentvariablen-Ansatz. 
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Kasten 2: Differenzen-in-Differenzen-Ansatz 

Ein in der Politikevaluierung häufig verwendetes Verfahren ist der sogenannte Differenzen-in-Differenzen-Ansatz. 
Dabei werden die Ergebnisindikatoren sowohl für geförderte als auch für nicht geförderte Objekte nicht nur nach der 
Maßnahme, sondern auch bereits vor der Maßnahme erhoben. Die Wirkung der Maßnahme ergibt sich nun durch 
einen Vergleich der Veränderung der Ergebnisindikatoren zwischen den beiden Gruppen (vgl. Abbildung): Wie unter-
scheidet sich die Veränderung der Ergebnisindikatoren (erste Differenz, zwischen den beiden Zeitpunkten) zwischen 
denjenigen Objekten, die zwischen den beiden Zeitpunkten an einer Maßnahme teilgenommen haben, und denjeni-
gen Objekten, die nicht teilgenommen haben (zweite Differenz, zwischen den beiden Gruppen)? Wenn die Annahme 
zu rechtfertigen ist, dass sich die beiden Gruppen ohne die Maßnahme parallel entwickelt hätten – dass also andere 
relevante unbeobachtete Merkmale sich nicht systematisch über die Zeit verändern –, gibt der Differenzen-in-Diffe-
renzen-Ansatz den ursächlichen Effekt der Maßnahme wieder. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich die beiden 
Gruppen (etwa aufgrund von nicht beobachteten Merkmalen) im Ausgangsniveau unterscheiden. 

Ergebnisindikator

Nicht geförderte Unternehmen
(Vergleichsgruppe)

Vor der Fördermaßnahme Nach der Fördermaßnahme

Hypothetischer
Anstieg ohne
Fördermaßnahme

Effekt der 
Fördermaßnahme

Geförderte Unternehmen
(Behandlungsgruppe)

Zeit

Beispielsweise nutzen Falck, Heblich und Kipar (2010) 
den Differenzen-in-Differenzen-Ansatz, um die Auswir-
kung einer bayerischen Politikmaßnahme, die die Bil-
dung von Clustern – regionaler Kooperationen von 
Unternehmen mit einer Vielzahl von Akteuren aus dem 
Unternehmens-, Wissenschafts- und Finanzsektor – för-
dert, auf die Innovationstätigkeit der Unternehmen zu 
untersuchen. Bayern hat 1999 die „High-Tech-Offensive“ 
eingeführt, die Cluster in fünf Hochtechnologiefeldern 
fördert. Die Studie vergleicht, wie sich die Innovationstä-
tigkeit von Unternehmen in diesen Technologiefeldern 
innerhalb und außerhalb Bayerns von vor bis nach der 
Einführung der Politikmaßnahme entwickelt hat. Es 
zeigt sich, dass bayerische und nicht-bayerische Unter-

nehmen in den fünf Technologiefeldern vor Einführung der Maßnahme ein ähnliches Niveau an Innovationstätigkeit 
aufwiesen, dass die bayerischen Unternehmen nach der Einführung aber häufiger innovieren, was auf einen positiven 
Effekt der Politikmaßnahme hindeutet.42 

42 Die Studie erweitert die Analyse noch auf einen „dreifachen Differenzen-Ansatz“, der zusätzlich zur regionalen und zeitlichen Dimension 
noch Unternehmen in förderfähigen und nicht-förderfähigen Technologiefeldern vergleicht. 

Veränderungen in anderen beobachteten Merkmalen können im Rahmen des Differenzen-in-Differenzen-Ansatzes 
herausgerechnet werden. Der Ansatz lässt sich auch auf viele Perioden vor und nach der Einführung einer Maßnahme 
sowie auf Maßnahmen, die zu verschiedenen Zeitpunkten eingeführt werden, verallgemeinern (Panelmethoden mit 
fixen Effekten).43 Auch lässt sich der Ansatz in bestimmten Fällen auf Unterschiede über andere Dimensionen als die 
Zeit anwenden, etwa beim Vergleich zwischen mehreren Bereichen eines Unternehmens.

43 Beispielsweise nutzen Felbermayr und Yalcin (2013) solche Panelmethoden mit fixen Effekten, um Effekte der Hermes-Bürgschaften auf die 
Exporttätigkeit zu evaluieren.

Eine weitere Evaluierungsmethode ist der sogenannte Matching-Ansatz, der darauf abzielt, „Paare“ in Behandlungs- 
und Vergleichsgruppe zu finden, die sich in Bezug auf beobachtete Merkmale so ähnlich wie möglich sind. Entschei-
dend dabei ist, dass das Matching-Verfahren beobachtete Werte der Ergebnisindikatoren vor Einführung der Maß-
nahme berücksichtigt.44  

44 Beispielsweise nutzen Lechner, Miquel und Wunsch (2011) und Biewen u.a. (2013) solche Matching-Verfahren, um öffentliche Weiterbildungs-
programme zu evaluieren. 
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Kasten 3: Regressions-Diskontinuitäten-Ansatz 

Wenn die Teilnahmemöglichkeit an einer Fördermaßnahme daran geknüpft ist, dass bestimmte Eigenschaften eines 
Unternehmens einen vorgegebenen Schwellenwert unter- oder überschreiten – wenn beispielsweise eine Forschungs-
förderung daran geknüpft ist, dass ein Unternehmen weniger als 250 Beschäftigte hat oder dass eine Person eine 
bestimmte Altersgrenze unter- oder überschreitet –, dann bietet sich häufig die Nutzung des sogenannten Regressi-
ons-Diskontinuitäten-Ansatzes an. Dabei werden letztlich die Unternehmen just unter und just über dem Schwellen-
wert miteinander verglichen. Die zugrunde liegende Annahme besteht darin, dass sich zum Beispiel Unternehmen 
mit 240–249 Mitarbeitern kaum von Unternehmen mit 250–259 Mitarbeitern unterscheiden (bzw. genau genommen, 
dass der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzahl und Ergebnisindikator in diesem Intervall stetig ist) – außer eben 
im Zugang zu der Fördermaßnahme. Diese Annahme lässt sich etwa daran testen, dass vor Einführung der Maß-
nahme keine beobachtbaren Unterschiede zwischen den beiden Gruppen bestanden haben. Solange es keine anderen 
Sprünge („Diskontinuitäten“) an dieser Stelle gibt, erlaubt der Ansatz, den kausalen Effekt der Maßnahme wiederzuge-
ben: Wenn die Ergebnisindikatoren an dieser Stelle einen Sprung aufweisen, ist dies auf die Maßnahme zurückzufüh-
ren (vgl. Abbildung). 

Ergebnisindikator

Effekt der 
Fördermaßnahme

Mitarbeiter

230 240 250 260 270

Beispielsweise untersuchen Becker, Egger und von Ehr-
lich (2010, 2013) mit dem Regressions-Diskontinuitäten-
Ansatz die Auswirkungen der EU-Strukturfonds auf die 
regionale Entwicklung.45 Die Regel, dass die auf Konver-
genz zielenden Fördermaßnahmen solchen („Ziel-1“-) 
Regionen vorbehalten sind, deren Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf unter 75% des europäischen Durchschnitts lie-
gen, führt an dieser Schwelle zu einem abrupten Sprung 
in der Förderwahrscheinlichkeit. Es zeigt sich, dass das 
Wirtschaftswachstum an dieser Schwelle ebenfalls einen 
Sprung macht, nicht aber das Beschäftigungswachstum, 
was auf Wachstums-, nicht aber Beschäftigungseffekte 
hindeutet. Allerdings sind die positiven Effekte auf rund 
ein Viertel der geförderten Regionen beschränkt, die 
genügend Humankapital und genügend gute Institutio-
nen aufweisen.46 

45 In Deutschland ist das BMWi verantwortlich für die Koordinierung der EU-Strukturpolitik  
(http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-strukturpolitik.html (30.6.2013)). 

46 Lalive (2008), Schmieder, von Wachter und Bender (2012) und Caliendo, Tatsiramos und Uhlendorff (2013) bieten Beispiele für die Anwen-
dung des Regressions-Diskontinuitäten-Ansatzes auf Wirkungen der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld in Österreich und Deutschland.

Wichtig beim Regressions-Diskontinuitäten-Ansatz ist, dass die Förderempfänger nicht in der Lage sind, die Variable, 
die den Schwellenwert bestimmt, präzise zu manipulieren (nicht-präzise Manipulierbarkeit ist generell kein Problem, 
da dann die Variation in der Nähe des Schwellenwertes wiederum als zufällig angesehen werden kann). Eine solche 
Manipulationsmöglichkeit ist etwa dann nicht gegeben, wenn das Datum, auf das sich der Schwellenwert bezieht, in 
der Vergangenheit liegt und der Schwellenwert nicht zuvor bekannt war.

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-strukturpolitik.html


3.  ELEMENTE EINER ZIELFÜHRENDEN EVALUIERUNG WIRTSCHAFTSPOLITISCHER FÖRDERMASSNAHMEN16

Kasten 4: Instrumentvariablen-Ansatz 

Der ursächliche Effekt einer Maßnahme auf eine Er -
gebnisvariable lässt sich auch dann von anderen Ursa-
chen eines Zusammenhangs zwischen Maßnahme und 
Ergebnis trennen, wenn es eine dritte Variable gibt, die 
zwar die Wahrscheinlichkeit, an der Maßnahme teil-
zunehmen, beeinflusst, ansonsten aber nicht mit der 
Ergebnisvariable zusammenhängt. In diesem Fall erlaubt 
diese dritte Variable (die sogenannte „Instrumentvari-
able“), die Teilnahme an der Maßnahme zu erklären. Die 
Analyse nutzt dann nur den Teil der Teilnahmewahr-
scheinlichkeit, der mit der Drittvariable erklärt wer den 
kann und daher nicht aus anderen Gründen zu  stande 
gekommen ist. Zeigt dieser Teil des Unterschieds in 
der Maßnahmenteilnahme einen Zusammenhang mit 
der Ergebnisvariable, so ist dies auf einen ursäch lichen 
Effekt der Maßnahme zurückzuführen. 

Beispielsweise nutzen Criscuolo u. a. (2012) den Instru-
mentvariablen-Ansatz, um Effekte des britischen In -
vestitionsförderungsprogramms „Regional Selective 
Assistance“ zu untersuchen. Die Studie nutzt nur sol-
che Änderungen in der Teilnahmemöglichkeit an die-
ser britischen Förderpolitik (die zu untersuchende 
Maßnahme), die aufgrund von regionalspezifischen 
Änderungen in den Ausnahmeregelungen der EU für 
staatliche Beihilfen (die Instrumentvariable) zustande 
ge   kommen sind. Für Firmen mit mehr als 150 Be s chäf -
tigten findet sie keine Effekte der Fördermaßnahme, 
für kleine Unternehmen hingegen positive Effekte auf 
Investitionen und Beschäftigung, nicht aber auf Pro-
duktivität.47 

47 Als weiteres Beispiel nutzen Frölich und Lechner (2010) regionale Umsetzungsintensitäten als Instrumentvariable zur Evaluierung von  
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik in der Schweiz. Aichele und Felbermayr (2012) nutzen nationale Ratifizierungen des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs als Instrumentvariable, um den Effekt der Ratifizierung des Kyoto-Protokolls auf die CO2-Bilanz zu evaluieren. 

Der Instrumentvariablen-Ansatz kann sehr unter-
schiedliche Anwendungsfelder haben, etwa durch die 
Nutzung von Politikänderungen, von rein „natürlichen“ 
Variationen oder auch Unterschieden aufgrund histo-
rischer Zusammenhänge. Die zentrale Herausforde-
rung beim Instrumentvariablen-Ansatz liegt darin, 
eine überzeugende dritte Variable zu finden, die einer-
seits nah genug mit der Maßnahmenteilnahme ver-
bunden ist, andererseits aber keinen sonstigen Zusam-
menhang mit der Ergebnisvariable aufweist. 

Die wichtigste Herausforderung bei der Wahl einer über-
zeugenden quasi-experimentellen Evaluierungsmethode 
besteht darin, plausibel zu machen, dass die jeweilige Auf-

teilung in Behandlungs- und Vergleichsgruppe tatsächlich 
„so gut wie zufällig“ ist. Dies ist im Vergleich zu kontrolliert 
randomisierten Feldexperimenten eine größere Herausfor-
derung. Jedoch haben quasi-experimentelle Evaluierungs-
methoden die Vorteile, dass sich die untersuchten Objekte 
nicht der Teilnahme an einer experimentellen Untersuchung 
bewusst sind und dementsprechend ihr Verhalten anpassen, 
dass in bestimmten Anwendungsfällen auch Rückwirkungen 
auf den Gesamtmarkt abgebildet werden können und dass 
sie einige der Herausforderungen der Implementierung 
expliziter Experimente in der Praxis umgehen. 

Eine konkrete Anwendungsmöglichkeit des Regressions-
Diskontinuitäten-Ansatzes bei der Evaluierung wirtschafts-
politischer Fördermaßnahmen besteht dann, wenn die för-
derberechtigten Antragsteller auf einer Liste hierarchisiert 
werden und dann, vom am meisten priorisierten Unterneh-
men angefangen, so viele Unternehmen gefördert werden, 
bis die Mittel verausgabt sind. In diesem Fall lässt sich der 
Effekt der Fördermaßnahme an dem Sprung der interessie-
renden Ergebnisindikatoren an der Stelle zwischen den 
geförderten und den nicht geförderten Antragstellern able-
sen (wobei lineare Effekte des Kriteriums der Priorisierung 
wiederum herausgerechnet werden können).48 

48 Für ein Anwendungsbeispiel aus dem Bereich der Evaluierung von Effekten der Wagniskapitalfinanzierung durch Business Angels siehe Kerr, 
Lerner und Schoar (2013).

Letztlich ist die konkrete Anwendbarkeit und Ausgestaltung 
der quasi-experimentellen Evaluierungsmethoden für jeden 
Anwendungsfall spezifisch und muss daher im Einzelfall 
ausgearbeitet werden. So bedarf es für den Einsatz des 
Regressions-Diskontinuitäten-Ansatzes etwa des Vorhan-
denseins von Schwellenwerten beim Zugang zu einer Maß-
nahme. Beim Differenzen-in-Differenzen-Ansatz ist es 
etwa von zentraler Bedeutung, geförderte und nicht geför-
derte Objekte schon vor Einführung der Maßnahme zu 
beobachten. 

Eine überzeugende Kausalitätsanalyse kann häufig auch 
über die Kombination mehrerer Methoden erreicht wer-
den. So kann etwa bei der Analyse eines randomisierten 
Feldexperimentes, bei dem Unternehmen zwischen Be -
handlungs- und Vergleichsgruppe wechseln können, die 
ursprüngliche Zuteilung als Instrumentvariable genutzt 
werden. Ebenso findet die Instrumentvariablenschätzung 
zumeist bei der Umsetzung des Regressions-Diskontinui-
täten-Ansatzes Anwendung, indem der Schwellenwert als 
Instrumentvariable für die Förderteilnahme verwendet 
wird. Auch kann der herkömmliche Differenzen-in-Diffe-
renzen-Ansatz durch den Instrumentvariablen-Ansatz 
ergänzt werden, um die Annahme der parallelen Entwick-
lung ohne Maßnahme stichhaltiger zu machen. 
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Aus dem Kontinuum an experimentellen und quasi-experi-
mentellen Evaluierungsmethoden wird jeweils im einzelnen 
Anwendungsfall zu entscheiden sein, welche Methode(n) 
praktikabel und erfolgversprechend eingesetzt werden 
können. Insgesamt muss bei der Wahl der am besten pas-
senden Evaluierungsmethodik häufig abgewogen werden 
zwischen einer abschließenden Stringenz in der Überprü-
fung der Ursächlichkeit und der möglichst einschlägigen 
Relevanz des Anwendungsfalls für die jeweilige wirtschafts-
politische Fragestellung (Tradeoff zwischen interner und 
externer Validität). Nicht zuletzt deshalb kann es hilfreiche 
Hinweise für die Wirtschaftspolitik liefern, wenn mit alter-
nativen Instrumenten konvergierende Ergebnisse erzielt 
werden. 

3.3 Grenzen der Evaluierung 

Die empirische Evaluierung wirtschaftspolitischer Maß-
nahmen hat Grenzen. Insbesondere die externe Validität, 
das heißt die Übertragbarkeit der gefundenen Ergebnisse, 
muss im Einzelfall kritisch hinterfragt werden. So lassen 
Evaluierungen einzelner Maßnahmen zumeist nur Partial-
aussagen für die Einführung im jeweils gegebenen Rahmen 
zu. Aufgrund von Anpassungsmaßnahmen auf anderen 
Märkten (allgemeine Gleichgewichtseffekte) können sich 
diese durchaus von den Auswirkungen bei flächendecken-
der Einführung unterscheiden. Auch ist es möglich, dass 
Lerneffekte von geförderten Unternehmen auf nicht geför-
derte Unternehmen überspringen (Spillover-Effekte) oder 
dass in einem engen Markt nicht geförderte Unternehmen 
verdrängt werden. In diesen Fällen ist es wichtig, nicht nur 
Effekte auf einzelne Unternehmen, sondern nach Möglich-
keit auch auf Industrien oder Regionen insgesamt zu 
untersuchen. 

Evaluierungsstudien beziehen sich zumeist auf kurz- bis 
mittelfristige Auswirkungen einer Fördermaßnahme, die 
nicht unmittelbar Urteile über langfristige Wirkungen 
zulassen. In bestimmten Anwendungsfeldern wie etwa in 
der Luftfahrtförderung oder bei Großtechnologieprojekten 
kann es sich aufgrund der geringen Anzahl von einschlägi-
gen Unternehmen auch als schwierig erweisen, überzeu-
gende Vergleichsgruppen für empirische Analysen zu fin-
den. 

Generell können einzelne empirische Studien keine „letz-
ten Antworten“ liefern, sondern sind auf den konkreten 
Anwendungsfall mit den entsprechenden Randbedingun-
gen bezogen. Metastudien können hier helfen, allgemeinere 
Aussagen zu ermöglichen. 

Bei einigen Fördermaßnahmen kann die empirische For-
schung auch an rechtliche Grenzen stoßen. Die Evaluierung 
einer Fördermaßnahme mag in bestimmten Fällen die Aus-
wertung persönlicher Daten von Individuen oder den Ein-

blick in interne Geschäftsunterlagen von Unternehmen 
erfordern. Den berechtigten Interessen an Datenschutz und 
Geschäftsgeheimnissen kann zumeist aber durch die Ano-
nymisierung von Daten, durch Vertraulichkeitsvereinba-
rungen bei der Datenanalyse sowie durch aggregierte Dar-
stellung der Analyseergebnisse Rechnung getragen werden 
(siehe auch Abschnitt 4.1.2). 

Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz wird einer empi-
risch-kausalanalytischen Wirkungsforschung von Förder-
maßnahmen normalerweise nicht entgegenstehen. Zwar 
darf der Staat Fördermaßnahmen nicht willkürlich verge-
ben. Bei einem randomisierten Feldexperiment kann der 
Staat jedoch objektive Förderkriterien benennen. Das ist 
offensichtlich, wenn die Anzahl der Unternehmen, die 
diese Förderkriterien erfüllt, den Umfang der Fördermaß-
nahme übersteigt. Wenn der Staat aus dieser Gruppe zufäl-
lig Unternehmen auswählt, die durch die Maßnahme 
gefördert werden, verwirklicht das sogar den Gleichheits-
satz. Denn die zufällige Auswahl bei objektiv beschränkter 
Menge verhindert, dass (versteckt oder offen) sachwidrige 
Kriterien in die Auswahlentscheidung einfließen. 

Auch wenn es solche objektiven Grenzen nicht gibt, be -
zweckt der Staat mit der Randomisierung keine zufällig 
induzierte Ungleichbehandlung von Unternehmen, sondern 
will Informationen über die Effektivität und Effizienz von 
Fördermaßnahmen gewinnen. Verfassungsrechtlich genügt 
das zur Rechtfertigung der unvermeidlichen Ungleichbe-
handlung. Eine verfassungsrechtlich relevante Grenze wäre 
erst dann erreicht, wenn der Staat das Ausmaß der Förder-
maßnahme künstlich beschränkt, um randomisieren zu 
können. Regelmäßig wird diese Grenze bei Fördermaßnah-
men schon deshalb nicht überschritten sein, weil auf die 
Förderung kein gesetzlicher Anspruch besteht. Bei der Aus-
wahl der Adressaten von Fördermaßnahmen, auf die dieses 
Gutachten beschränkt ist, stellt das Grundgesetz die Ver-
waltung besonders frei. Sie darf nur keine Willkür walten 
lassen. Bei quasi-experimentellen Methoden tritt dieser 
Aspekt ohnehin in den Hintergrund, wird die Evaluie-
rungsmethode doch meistens keine zufällige Zuweisung 
von Unternehmen zu Behandlungs- und Vergleichsgrup-
pen durch den Staat erfordern.

Solange der Wunsch nach einer Verbesserung der Wirk-
samkeit und Treffsicherheit staatlicher Fördermaßnahmen 
nicht nur vorgeschoben ist, sprechen gegen die Randomi-
sierung auch keine durchgreifenden ethischen Einwände. 
Der Staat verlangt den Unternehmen, die nicht ausgewählt 
werden, ja kein dauerhaftes Opfer ab. Die Fördermaßnahme 
bleibt ihnen nur für die Dauer eines zeitlich begrenzten 
staatlichen Lernvorgangs vorenthalten; die gleiche Chance 
auf Förderung hatten sie ohnehin. Dem steht der Vorzug 
gegenüber, dass die von allen aufgebrachten Steuergelder 
die wirtschaftspolitisch intendierte Wirkung auch wirklich 
erreichen. 
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Schließlich ist die Frage der Wirtschaftlichkeit der Evaluie-
rung selbst zu bedenken. Durch eine Evaluierung entstehen 
Kosten, sowohl direkte Kosten der Durchführung als auch 
indirekte Bürokratiebelastungen bei den Evaluierten. Auch 
für die Evaluierung selbst gilt also, sie so wirksam und kos-
tengünstig wie möglich einzusetzen. Gleichwohl können 
die Mittel für die Evaluierung gut eingesetzt sein, wenn 
durch sie ineffektive Fördermaßnahmen ausgesetzt und 
zukünftige Politikmaßnahmen wirkungsvoller ausgestaltet 
werden können. 

3.4  Evaluierungen von einzel-
nen Fördermaßnahmen sowie 
Maßnahmenbereichen

Letztlich lassen sich in allen Politikbereichen des BMWi – 
der Innovations- und Mittelstandsförderung, der Energie- 
und Exportförderung – zahlreiche Fördermaßnahmen  
finden, die auch in Anbetracht dieser Grenzen einer über-
zeugenden Evaluierung mit experimentellen oder quasi-
experimentellen Methoden zugänglich sind. Die Evaluie-
rung wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen sollte sowohl 
die regelmäßige Evaluierung einzelner Fördermaßnahmen 
als auch in unregelmäßigen Abständen die Durchführung 
von Evaluierungspaketen ganzer Maßnahmenbündel 
umfassen. Vor dem Hintergrund der Vielzahl der gezielten 
Maßnahmen im BMWi-Förderportfolio können beide An -
sätze komplementär zu einer Verbesserung der Wirksam-
keit wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen beitragen. 

Im Rahmen der Einzelevaluierungen findet eine regelmäßige 
begleitende Evaluierung einzelner Fördermaßnahmen statt. 
Jede Fördermaßnahme ab einer festzusetzenden Größen-
ordnung sollte soweit möglich standardmäßig einer empi-
risch-kausalen Wirkungsanalyse unterzogen werden. Im 
Verlaufe der Maßnahme sollte diese durch qualitative In -
terviews und Fallstudien ergänzt werden. Durch eine solche 
Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden 
kann häufig ein vertieftes Verständnis der Wirkungsme-
chanismen entstehen. Die empirisch-kausale Wirkungsana-
lyse sollte durchgeführt werden, sobald die festgelegten 
Ergebnisindikatoren erhoben werden können, so dass die 
Evaluierungsergebnisse in die Weiterentwicklung der Maß-
nahme einfließen können. Dabei sollte der ermittelte Effekt 
einer Maßnahme im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Ana-
lyse auch ihren Kosten gegenübergestellt werden. Auch 
nach Abschluss der Maßnahme kann die Evaluierung die-
ser Maßnahme für die Gestaltung zukünftiger Fördermaß-
nahmen relevantes Wissen hervorbringen. 

Darüber hinaus sollte von Zeit zu Zeit im Rahmen von 
Gesamtevaluierungen ganzer Maßnahmenbereiche eine 
vergleichende Evaluierung aller Maßnahmen in einem 
Politikfeld durchgeführt werden. Gerade bei der verglei-
chenden Evaluierung ganzer Bereiche sollte jenseits der 
reinen Wirksamkeitsanalyse für die einzelnen Maßnahmen 
eine Nutzen und Kosten vergleichende Effizienzanalyse 
durchgeführt werden, um bestimmen zu können, welche 
Maßnahmen die jeweiligen Ziele zu den geringstmöglichen 
Kosten erreichen. Solche Evaluierungspakete helfen bei  
der Entscheidung, mit welchen Maßnahmenbündeln in 
Zukunft die Förderung etwa von Innovationstätigkeit, Mit-
telstand, Energie oder Exporten bestmöglich ausgestaltet 
werden sollte. Erfahrungen von Evaluierungspaketen aus 
der Arbeitsmarkt- oder Familienpolitik verdeutlichen die 
großen Erkenntnispotentiale solcher vergleichender Evalu-
ierungen ganzer Maßnahmenbereiche. 
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4. Einsatz in der wirtschaftspolitischen Praxis 

4.1 Datenerhebung und -zugang 

Eine Grundvoraussetzung für überzeugende Evaluierungen 
ist die Verfügbarkeit der für die Evaluierung benötigten 
Daten. Sowohl die internationalen Erfahrungen mit der 
Evaluierung wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen als 
auch die nationalen Erfahrungen mit der Evaluierung 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen belegen, dass die 
Qualität der Evaluierung typischerweise spürbar zunimmt, 
sobald umfangreiche Mikrodaten verfügbar werden. 

4.1.1  Existierende Datensätze und Eigenerhebungen  
von Evaluierungsdaten

Essentiell für eine erfolgreiche und kosteneffiziente Evalu-
ierung ist es, dass schon vor der Einführung einer Förder-
maßnahme bedacht wird, welche Daten für eine Zielevalu-
ierung benötigt werden. Dazu gehören üblicherweise 
Mikrodaten über eine zunächst zu bestimmende und dann 
zu erhebende Serie von Zielindikatoren. Hinzu kommen 
Daten über wichtige Merkmale der Firmen, die selbst einen 
Einfluss auf diese Zielindikatoren haben. Diese Daten wer-
den nicht nur für die Behandlungsgruppe der geförderten 
Unternehmen, sondern auch für die Vergleichsgruppe der 
nicht geförderten Unternehmen benötigt. Ideal ist es, wenn 
diese Daten nicht nur nach, sondern auch bereits vor Ein-
führung der Fördermaßnahme erhoben werden. Die Aus-
schreibungsbedingungen sollten das sicherstellen. 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Datenerhe-
bung: einerseits die Nutzung anderweitig (zumeist admi-
nistrativ) erhobener Daten („Sekundärdaten“), andererseits 
die konkrete Erhebung der Daten zum Zweck der Evaluie-
rung („Primärdaten“). Die beiden Verfahren lassen sich in 
bestimmten Fällen auch verbinden, etwa indem Daten der 
geförderten Unternehmen im Rahmen der Fördermaß-
nahme konkret erhoben und mit Daten einer Vergleichs-
gruppe aus einer bereits existierenden Datenbank verbun-
den werden. 

Für viele Anwendungsfälle liegen umfangreiche Unterneh-
mensdatensätze zu Zielindikatoren wie Beschäftigung und 
Umsatz, aber auch darüber hinaus, vor. Vorbildfunktion 

haben in diesem Bereich die skandinavischen Länder, in 
denen die amtliche Statistik der Forschung umfangreiche 
Registerdaten zumeist über alle Unternehmen und alle Per-
sonen des Landes zur Verfügung stellt. Aber auch in 
Deutschland sind administrative Datensätze verfügbar, die 
für Evaluierungsstudien genutzt werden können. Hier sind 
in erster Linie die Betriebs- und Unternehmensdaten der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundes-
agentur für Arbeit und der Deutschen Bundesbank zu nen-
nen. Das Ministerium sollte sich dafür einsetzen, dass den 
evaluierenden Institutionen ausreichender Zugang zu den 
Datensätzen dieser Einrichtungen gewährt wird. 

Die Forschungsdatenzentren des Statistischen Bundesam-
tes und der Statistischen Landesämter machen ausgewählte 
Mikrodaten der amtlichen Statistik für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung zugänglich. So werden im Rahmen 
des Projektes „Amtliche Firmendaten für Deutschland 
(AFiD)“ schrittweise nicht nur diverse Unternehmensda-
tensätze verfügbar gemacht, sondern es bestehen auch 
Bestrebungen, diese über die Zeit und über verschiedene 
amtliche Wirtschafts- und Umweltstatistiken hinweg zu 
verknüpfen. Zu den AFiD-Paneldaten gehört beispielsweise 
das Unternehmensregister, das mit wenigen Ausnahmen 
für alle wirtschaftlich aktiven Unternehmen und Betriebe 
Deutschlands jährlich unter anderem die Zahl der Beschäf-
tigten und Umsätze erfasst. Weitere AFiD-Paneldatensätze 
stellen für einzelne Wirtschaftszweige noch weit umfang-
reichere Informationen zur Verfügung. Die Nutzung dieser 
Daten ist über Gastwissenschaftlerarbeitsplätze an den 
Standorten der Forschungsdatenzentren der Statistischen 
Ämter sowie über kontrollierte Datenfernverarbeitung 
prinzipiell möglich.49  

49 http://www.forschungsdatenzentrum.de/afid.asp (30.6.2013). 

Das Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit 
im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung stellt 
insbesondere im Rahmen des IAB-Betriebspanels und des 
Betriebs-Historik-Panels Betriebsdaten zur Verfügung.50  
Bei der Deutschen Bundesbank liegen Unternehmensmikro-
daten vor allem im Bereich der Direktinvestitionsbestände 
und der Unternehmensbilanzen vor.51,52 Hinzu kommen 
eine ganze Reihe von weiteren Forschungsdatenzentren, 
die Betriebs- und Unternehmensdaten sammeln, aufbereiten 

50 http://fdz.iab.de/de/FDZ_Establishment_Data.aspx (30.6.2013). 

51 http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Bundesbank/Forschungszentrum/Forschungsdaten/Mikrodaten/mikrodaten.html (30.6.2013). 

52 In beschränktem Maße stehen im Rahmen des Projekts „Kombinierte Firmendaten für Deutschland (KombiFiD)“ auch verknüpfte Unter-
nehmensdatensätze der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Bundesbank für 
eine Stichprobe von Unternehmen zur Verfügung (Wagner (2012); http://fdz.iab.de/de/FDZ_Projects/kombifid.aspx (30.6.2013)). 

http://www.forschungsdatenzentrum.de/afid.asp
http://fdz.iab.de/de/FDZ_Establishment_Data.aspx
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Bundesbank/Forschungszentrum/Forschungsdaten/Mikrodaten/mikrodaten.html
http://fdz.iab.de/de/FDZ_Projects/kombifid.aspx
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und für die Wissenschaft zugänglich machen.53 Darüber hin-
aus gibt es kommerzielle Anbieter, die Firmendaten banken 
etwa über Bilanzdaten bereitstellen, welche wiederum mit 
weiteren Datensätzen verknüpft werden können.54  

53 Hierzu gehören insbesondere das Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik, das LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC), 
das ZEW-Forschungsdatenzentrum, das Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI, das Datenservicezentrum Betriebs- und Organisations-
Daten, das Forschungsdatenzentrum im Bundesinstitut für Berufsbildung sowie das Internationale Datenservicezentrum des Forschungsins-
tituts zur Zukunft der Arbeit (http://ratswd.de/forschungsdaten/fdz (30.6.2013)). 

54 Das Forschungsdatenzentrum LMU-ifo Economics & Business Data Center (EBDC) verknüpft beispielsweise solche externen Bilanzdaten mit 
den ifo-Umfragedaten deutscher Unternehmen.

Ein sehr gutes Beispiel für die Nutzung umfangreicher 
existierender Betriebsdatensätze zur Evaluierung einer 
wirtschaftspolitischen Fördermaßnahme liefern Bade und 
Alm (2010), die im Auftrag des BMWi die Fördermaßnah-
men im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) evaluiert haben. 
Für ihre Untersuchung haben sie anhand der Betriebs-
nummern die Statistik der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit mit der GRW-
Förderstatistik des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle verknüpft. So erhielten sie einen Datensatz, 
der nicht nur mit über 23.000 geförderten Betrieben rund 
90% aller von der GRW geförderten Betriebe umfasst, son-
dern auch einen überaus umfangreichen Datensatz nicht-
geförderter Betriebe, aus dem sich entsprechende Vergleichs-
gruppen abbilden lassen. 

Die zweite Möglichkeit der Datenerhebung besteht in  
der genuinen Erhebung neuer Daten im Rahmen der Eva-
luierung. Diese wird immer dann in Betracht zu ziehen 
sein, wenn wichtige Zielindikatoren wie zum Beispiel die 
Forschungs- und Entwicklungsausgaben in bestehenden 
Datensätzen nicht hinreichend verfügbar sind oder wenn 
sich kaum geförderte Unternehmen in den bestehenden 
Datensätzen befinden. Im letzteren Fall bietet sich eine 
Kombination von bestehenden Datensätzen mit einer 
Zusatzerhebung geförderter Unternehmen an. 

Mit der Vergabe von Fördermitteln sollte ab einem be  stimm-
ten Volumen eine Berichtspflicht der geförderten Unter-
nehmen über wesentliche für die Evaluierung benötigte 
Informationen verbunden sein. Dazu sollte bereits in Be -
scheiden, mit denen Unternehmen in die Auswahl einbezo-
gen werden, festgeschrieben werden, welche Indikatoren zu 
welchem Zeitpunkt für die Evaluierung zu liefern sind. 

Eine wesentliche Herausforderung bei einer ausschließlichen 
Eigenerhebung dürfte darin bestehen, die relevanten Daten 
auch für eine geeignete Vergleichsgruppe von nicht geför-
derten Unternehmen zu erhalten. Insoweit die Gruppe der 
Antragsteller, die bei der Fördermaßnahme nicht zum Zuge 
kommt, im konkreten Anwendungsfall als geeignete Ver-

gleichsgruppe angesehen wird (so beispielsweise bei den 
oben beschriebenen Verfahren der randomisierten Feldex-
perimente im Rahmen von Pilotprojekten oder des Regres-
sions-Diskontinuitäten-Ansatzes anhand hierarchisierter 
Vergabelisten), ergibt sich die Möglichkeit, dass sich die 
interessierten Unternehmen bereits in ihrem Förderantrag 
dazu verpflichten müssen, auch im Falle der Nicht-Förde-
rung die entsprechenden Daten für Evaluierungszwecke 
zur Verfügung zu stellen. 

4.1.2  Offener Datenzugang für Forschungszwecke  
in Forschungsdatenzentrum 

Die Daten, die im Rahmen der Evaluierungen genuin erho-
ben wurden, sollten der Wissenschaft möglichst breit zu -
gänglich gemacht werden. Der offene Datenzugang für For-
schungszwecke sollte, soweit möglich, nicht nur für formal 
mit einer Evaluierung beauftragte Institutionen, sondern 
für die Wissenschaft insgesamt gelten. So wird sicherge-
stellt, dass die Evaluierungsergebnisse replizierbar sind und 
somit die Kontrollfunktion durch die wissenschaftliche 
Gemeinschaft ausgeübt werden kann.55 Gleichzeitig sichert 
dies die erhöhte Chance auf Erkenntnisfortschritt im wis-
senschaftlichen Wettbewerb (siehe Abschnitt 4.2.2) sowie 
die im öffentlichen Interesse stehende effiziente Verwen-
dung von Fördermitteln. Zudem ist der offene Datenzu-
gang ein Gebot der Wissenschaftsethik, die verlangt, dass 
Forschung transparent und nachvollziehbar sein sollte. In 
diesem Sinne fordert auch der Ethikkodex des Vereins für 
Socialpolitik (2012), dem die Mitglieder dieser wissenschaft-
lichen Gesellschaft der deutschsprachigen Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftler verpflichtet sind: „Bei empirischen 
Arbeiten sollen, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, 
die verwendeten Datensätze und Programme zur Replika-
tion der Ergebnisse verfügbar gemacht werden.“ 

55 Vgl. hierzu Kirchgässner (2013).

Die Regelung des Datenzugangs stellt große Anforderun-
gen an den Datenschutz und die Sicherung von Geschäfts-
geheimnissen. In Deutschland steht mit der Einrichtung 
der Forschungsdatenzentren ein bewährter institutioneller 
Rahmen mit erprobten Mechanismen zur Verfügung, der 
diesen Anforderungen gerecht wird.56 Deshalb empfiehlt 
der Beirat dem Ministerium, ein Forschungsdatenzentrum 
einzurichten, das die Daten der Evaluierungen der einzel-
nen Fördermaßnahmen sammelt, aufbereitet, dokumen-
tiert und der Wissenschaft zugänglich macht. In diesem 

56 http://ratswd.de/forschungsdaten/info (30.6.2013).

http://ratswd.de/forschungsdaten/fdz
http://ratswd.de/forschungsdaten/info
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Rahmen sind auch die bei der Datenverarbeitung verwende-
ten Programmcodes – inklusive derer, die externe Daten 
nutzen – zu dokumentieren. 

Für die Einrichtung eines Forschungsdatenzentrums spricht 
neben der Datenverfügbarkeit unter Gewährleistung der 
Datenschutzbelange auch, dass die Dokumentation zur 
Qualitätssicherung beiträgt, indem Rohdaten und Routinen 
dokumentiert werden. Dies verringert zusätzlich die Gefahr 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Bei der Vielzahl institu-
tioneller Auftragnehmer, die die einzelnen Evaluierungen 
durchführen, trägt die Dokumentation im Forschungsdaten-
zentrum darüber hinaus zu einer stärkeren Kontinuität  
der Evaluierung bei. Schließlich hilft die Einrichtung eines  
Forschungsdatenzentrums, innerhalb des Ministeriums die 
Evaluierungskompetenz, die für eine langfristig hohe Quali-
tät der Evaluierung, ihrer Vorbereitung, Begleitung und 
Interpretation notwendig ist, aufzubauen. 

Bei der Einrichtung eines Forschungsdatenzentrums für 
Evaluierungsdaten des BMWi sollten die Anforderungen 
erfüllt werden, die der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten 
(2010) für die Einrichtung der Forschungsdaten-Infrastruk-
tur formuliert hat.57 Diese basieren auf langjährigen Erfah-
rungen mit der Entwicklung einer informationellen Infra-
struktur und gewährleisten einheitliche, verlässliche 
Standards des Datenzugangs für die Wissenschaft, die den 
Bestimmungen des Datenschutzes, der Datensicherheit 
sowie der Forschungsethik Rechnung tragen. Sie gewähren 
etwa mithilfe erprobter Verfahren der Anonymisierung 
und des geschützten Datenzugriffs – gegebenenfalls im 
Rahmen von Gastwissenschaftlerarbeitsplätzen oder kont-
rollierter Datenfernverarbeitung – eine hohe Qualität des 
Datenzugangs und -managements der anonymisierten 
Mikrodaten. Der Zugang unterliegt dabei transparenten 
und standardisierten rechtlichen Regelungen, die die 
Gleichbehandlung der Datennutzer gewährleisten. Das For-
schungsdatenzentrum sollte sich vom Rat für Sozial- und 
Wirtschaftsdaten akkreditieren lassen, wie dies derzeit 
bereits für 25 weitere Datenzentren geschehen ist. Schritt-
weise sollte auch eine Verknüpfung der einzelnen Evaluie-
rungsdatensätze untereinander sowie mit Betriebs- und 
Unternehmensdaten anderer Forschungsdatenzentren in 
Betracht gezogen werden. 

57 Die Kriterien berücksichtigen explizit die Belange der Etablierung einer Forschungsdaten-Infrastruktur jenseits der Amtlichen Statistik im 
engeren Sinne, einschließlich der „Ressortforschung“ sowie „mit öffentlichen Mitteln geförderte … Evaluationsstudien“ (Rat für Sozial- und 
Wirtschaftsdaten (2010)).

Wird im Einzelfall ein geregelter Zugang zu Evaluierungs-
daten für die Wissenschaft aus legitimen Gründen für 
gänzlich unmöglich befunden, sollte zumindest für eine 
entsprechende Kontrollinstanz wie den Bundesrechnungs-
hof der Zugang zu ausreichend dokumentierten Evaluie-
rungsdaten sichergestellt sein. 

4.2  Rahmenbedingungen für unabhängige  
und ergebnisoffene Forschung 

Damit die Evaluierung wirtschaftspolitischer Fördermaß-
nahmen zu einer tatsächlichen Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit des Mitteleinsatzes beitragen kann, muss die 
Evaluierungsforschung unabhängig und ergebnisoffen 
gestaltet sein. Dies verlangt auch die Wissenschaftsethik, 
etwa im Ethikkodex des Vereins für Socialpolitik (2012): 
„Wissenschaftliche Gutachten sind unvoreingenommen 
und ergebnisoffen zu erstellen. Das Ergebnis der Analyse 
soll von der Interessenlage des Auftraggebers unbeeinflusst 
sein.“ Gleichwohl können in vielen Fällen Aspekte der poli-
tischen Ökonomie der Evaluierung verhindern, dass eine 
unvoreingenommene und ergebnisoffene Evaluierung 
zustande kommt.58 In einer demokratischen Gesellschaft 
sind Politiker oft auch Interessenvertreter, die möglicher-
weise nicht an schlechten Evaluierungsergebnissen interes-
siert sind. Unter Umständen liegt dies auch nicht im Inter-
esse der Administration und von Projektträgern, die häufig 
mit der Durchführung wirtschaftspolitischer Fördermaß-
nahmen beauftragt werden.59 Gleichzeitig kann es dazu 
kommen, dass mit Evaluierungen beauftragte Institutionen 
ein Interesse daran entwickeln, willfährige Gutachten zu 
verfassen, um auch in Zukunft Aufträge zu erhalten. Um 
diese Gefahren zu minimieren, müssen entsprechende 
Rahmenbedingungen eine freie und ergebnisoffene Evalu-
ierungsforschung gewährleisten. 

58 Vgl. Kirchgässner (2013).

59 Die zumeist mit der Umsetzung von Fördermaßnahmen betrauten sogenannten Projektträger erhalten in der Regel eine pauschale Vergütung 
proportional zum Umfang der Maßnahme. Aus der sehr begrenzten Zahl von Projektträgern können Anreizprobleme erwachsen, da diese 
wiederholt um die Durchführung von Maßnahmen konkurrieren und Eigeninteressen haben können.

4.2.1  Organisation der Evaluierung in einer  
spezifischen Einheit des Ministeriums 

Bei der Frage, welche Einheit für die Organisation der Eva-
luierung zuständig sein sollte, muss zwischen Vor- und 
Nachteilen der Nähe bzw. Ferne zur maßnahmendurchfüh-
renden Einheit abgewogen werden. Einerseits sprechen die 
geäußerten politökonomischen Argumente sowie die Not-
wendigkeit von Evaluierungsexpertise dafür, dass die Ent-
scheidung, was und wie evaluiert wird, von der Verantwort-
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lichkeit für die wirtschaftspolitische Fördermaßnahme selbst 
getrennt werden sollte. Andererseits sollte die für die Evalu-
ierung verantwortliche Institution genügend domänen-
spezifische Expertise haben, um die fachlichen Fragen im 
Zusammenhang mit den zu evaluierenden Maßnahmen 
beurteilen zu können.60 Aufgrund der erforderlichen Ab -
wägung empfiehlt der Beirat, die Organisation der Evaluie-
rung der wirtschaftspolitischen Fördermaßnahmen des 
BMWi in einer eigenständigen, fachlich unabhängigen 
Organisationseinheit des Ministeriums anzusiedeln.61  

60 Neben diesem Argument spricht auch die Vielzahl der zu evaluierenden Maßnahmen gegen eine Übertragung von Evaluierungen an eine 
ressortübergreifende Einheit wie beispielsweise den Bundesrechnungshof, zumal dieser keine exekutive Kompetenz für benötigte Ausschrei-
bungen hat. Die Vielzahl der Maßnahmen, die lediglich als gemeinsamer Haushaltsposten vom Parlament beschlossen werden, spricht auch 
gegen eine Ansiedlung etwa beim Wirtschaftsausschuss des Bundestages, zumal es keine normative Formulierung der Einzelmaßnahmen 
durch das Parlament gibt.

61 Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat die Evaluierung der von ihm finanzierten Entwicklungs-
maßnahmen kürzlich im separaten und unabhängigen Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) gebündelt. 
Aus Sicht des Beirats ist für die Evaluierung der vom BMWi geförderten wirtschaftspolitischen Maßnahmen eine Kombination aus eigen-
ständiger Organisationseinheit innerhalb des Ministeriums mit der Vergabe der einzelnen Evaluierungsstudien nach außen im Rahmen 
einer wettbewerblichen Ausschreibung zielführender. 

Dazu empfiehlt es sich, die derzeit als Aufbaustab innerhalb 
des Haushaltsreferates angesiedelte Evaluierungseinheit 
des BMWi weiterzuentwickeln. Die bereits außerhalb der 
Fachabteilungen und damit unabhängig von den einzelnen 
für die Fördermaßnahmen zuständigen Referaten organi-
sierte Struktur der Evaluierungszuständigkeit im BMWi ist 
sehr zu begrüßen. Der Aufbaustab sollte zu einer eigenstän-
digen, für die Evaluierung wirtschaftspolitischer Förder-
maßnahmen zuständigen Organisationseinheit in Form 
eines Referates oder außerhalb der herkömmlichen Abtei-
lungsstruktur ausgebaut und mit der Verantwortung für 
die Initiierung, Steuerung und Beaufsichtigung des Evalu-
ierungsprozesses ausgestattet werden. 

Diese Organisationseinheit sollte sowohl für die regelmä-
ßige Evaluierung einzelner Fördermaßnahmen als auch für 
in unregelmäßigen Abständen durchzuführende Evaluie-
rungspakete ganzer Maßnahmenbündel zuständig sein. Sie 
sollte auch für die Ausschreibung und die Auswahl der eva-
luierenden Institutionen verantwortlich sein und für die 
Rückkoppelung der Evaluierungsergebnisse in das für die 
jeweilige Fördermaßnahme zuständige Referat sorgen, 
damit die Ergebnisse in die nächste Runde der Gestaltung 
der Maßnahme einfließen. Die Etablierung einer eigenstän-
digen Organisationseinheit für Evaluierungen würde auch 
dazu beitragen, die entsprechende Evaluierungskompetenz 
im Ministerium aufzubauen.62 

62 Vorbildfunktion für diese Art der Zuständigkeit und Organisation könnte etwa das Chief Evaluation Office haben, das unter der Leitung des 
Chief Evaluation Officer für die Implementierung, das Management und die Koordination des Evaluierungsprogramms des U.S. Department 
of Labor zuständig ist.

4.2.2  Ausschreibung und Öffnung für den  
wissenschaftlichen Wettbewerb

Für wirtschaftspolitische Fördermaßnahmen oberhalb eines 
zu bestimmenden Fördervolumens sollte die Entscheidung, 
was und wie evaluiert wird, von der Durchführung der Eva-
luierung getrennt werden. Darüber hinaus sollte die Durch-
führung der Evaluierung selbst über die beauftragende  
Förderinstitution hinaus geöffnet werden, da bei Selbst-
evaluierungen naturgemäß Interessenkonflikte auftreten 
können. Dazu sollten die Evaluierungsstudien öffentlich 
ausgeschrieben und extern durchgeführt werden. Ein wett-
bewerbliches Ausschreibungsverfahren, wie es für extern 
vergebene Studien des Ministeriums bereits die Regel ist, 
an dem sich sowohl kommerzielle als auch wissenschaft-
liche Institutionen beteiligen können, kann dabei zu Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit der Evaluierung selbst beitragen.63 
Die öffentliche Ausschreibung schützt außerdem vor zu 
großer Nähe zwischen der Evaluierungsstelle des Ministe-
riums und solchen Auftragnehmern, die das Ministerium 
häufig mit der Evaluierung von Fördermaßnahmen 
betraut.

63 Mit generellen Aspekten der Ausschreibung und Vergabe sowie der Wirtschaftlichkeit im öffentlichen Beschaffungswesen hat sich der Beirat 
in seinem Gutachten „Öffentliches Beschaffungswesen“ beschäftigt (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (2007)).

Bereits im Zuge der Entwicklung einer Fördermaßnahme 
sollten neben den Zielindikatoren (vgl. Abschnitt 3.1.2) 
auch Mindestanforderungen für das Evaluierungskonzept 
festgelegt werden. Insoweit die Maßnahmen in entspre-
chenden Regelungsvorhaben festgelegt sind, sollten diese 
Mindestanforderungen an das Evaluierungskonzept in dem 
einschlägigen Regelungsvorhaben verankert werden.64  

64 Die gesetzliche Verankerung der Evaluierungsforschung war ein wesentlicher Impuls für die Entwicklungen im Bereich der Evaluierung 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen.

Das Evaluierungskonzept muss dann der Ausschreibung 
der Evaluierungsstudie zugrunde liegen. Die Ausschreibung 
sollte nicht nur das Ziel der Evaluierung festlegen, sondern 
auch ein Mindestmaß der Qualität des Evaluierungsinstru-
mentariums sichern, etwa in Bezug auf eine überzeugende 
Methodik zur Bestimmung von Behandlungs- und Vergleichs-
gruppe. 
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Insbesondere bei Evaluierungsinhalten, die größere Her-
ausforderungen als das Standardinstrumentarium der Eva-
luierungsforschung erwarten lassen, sollte die Unterstüt-
zung der Wissenschaft eingeholt werden. Bei größeren 
Evaluierungspaketen im Rahmen von vergleichenden Eva-
luierungen ganzer Maßnahmenbereiche bietet sich die Ver-
gabe der einzelnen Evaluierungsstudien an verschiedene 
wissenschaftliche Auftragnehmer an. Dadurch kann es 
nicht nur zu einem fruchtbaren Austausch und gegenseiti-
ger Kontrolle kommen, sondern es können auch die Kräfte 
des wissenschaftlichen Wettbewerbs genutzt werden. So 
lässt sich im wissenschaftlichen Diskurs eine möglichst 
hohe Qualität der Evaluierungsstudien erreichen. Darüber 
hinaus kann die Evaluierungsqualität dadurch gegebenen-
falls von methodischen Neuentwicklungen profitieren. 

Die Wettbewerbskräfte des Marktes der Wissenschaft kön-
nen zusätzlich gestärkt werden, indem – zumindest im 
Nachhinein – auch an der Evaluierung nicht beteiligte Wis-
senschaftler freien Zugang zu den für die Evaluierung not-
wendigen Informationen erhalten.65 Deshalb sollte, soweit 
nicht ausnahmsweise zwingende Gründe dagegen spre-
chen, der Zugang zu allen Unterlagen und Daten für andere 
Wissenschaftler offen sein. Wenn im Einzelfall der Zugang 
für andere Wissenschaftler aus berechtigten Gründen ein-
geschränkt werden muss, sollte zumindest eine neutrale 
Instanz mit entsprechendem Zugangsrecht wie der Bun-
desrechnungshof ein besonderes Augenmerk auf die Quali-
tät der Evaluierung haben. 

65 Vgl. Kirchgässner (2013).

4.2.3 Vorbehaltlose Veröffentlichung 

Zu einer glaubwürdigen unabhängigen und ergebnisoffenen 
Evaluierungsforschung kann es nur kommen, wenn Evalu-
ierungsergebnisse vom Auftraggeber nicht zurückgehalten 
werden können. Deshalb müssen alle Evaluierungen ohne 
längerfristigen Aufschub – zu denken ist etwa an einen 
Zeitraum von höchstens sechs Monaten nach Abschluss der 
Evaluierung – veröffentlicht werden. Es darf keinen über 
die kurze Frist hinausgehenden Vorbehalt des Publikations-
rechts geben. Damit ein direkter Zugang für alle Interes-
sierten besteht, sollten die Evaluierungen frei im Internet 
zugänglich sein. Indem sie die Überprüfung durch die wis-
senschaftliche Gemeinschaft eröffnet, trägt die vorbehalt-
lose Veröffentlichung auch zu einer wissenschaftlichen 
Qualitätssicherung der Evaluierungen bei. 

Damit die Evaluierungsergebnisse zu einer Weiterentwick-
lung der wirtschaftspolitischen Fördermaßnahmen, die die 
Wirksamkeit der Förderpolitik insgesamt steigern, führen 
können, müssen sie schließlich in den Prozess der Maßnah-
menentwicklung zurückgespielt werden. Die Evaluierungs-
ergebnisse müssen dazu genutzt werden, die einzelnen  
Fördermaßnahmen effektiver auszurichten und auszuge-
stalten, gegebenenfalls aber auch ineffektive Fördermaß-
nahmen zu beenden und die Förderung auf die erwiesener-
maßen effektivsten Fördermaßnahmen zu fokussieren. 
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5. Empfehlungen
Die systematische Evaluierung wirtschaftspolitischer För-
dermaßnahmen bietet die Möglichkeit zu untersuchen, wie 
wirksam einzelne Maßnahmen bei der Erreichung ihrer 
Ziele sind und welche Maßnahmen bestimmte Ziele am 
kostengünstigsten erreichen. Dadurch lässt sich lernen, was 
besonders gut und was weniger gut funktioniert. So lassen 
sich die Fördermaßnahmen so weiterentwickeln, dass die 
Wirtschaftlichkeit des Einsatzes der Fördermittel und 
damit letztlich die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer 
Maßnahmen insgesamt deutlich erhöht werden kann. Die 
Erfahrungen der Arbeitsmarktevaluierungen in Deutsch-
land belegen, dass Evaluierungsmethoden fruchtbar in den 
politischen Prozess eingebracht werden können. 

Der Beirat stellt fest, dass die Möglichkeiten der modernen 
Evaluierungsforschung in der Evaluierung wirtschaftspoli-
tischer Fördermaßnahmen in Deutschland derzeit nicht 
ausreichend ausgeschöpft werden. Auch ist nicht alles, was 
sich in der bisherigen Praxis Evaluierung nennt, eine Eva-
luierung im Sinne dieses Gutachtens, die Mindestanforde-
rungen der empirisch-kausalanalytischen Wirkungsforschung 
wie dem Vergleich von geförderten mit vergleichbaren 
nicht geförderten Objekten genügen muss. 

Deshalb empfiehlt der Beirat, die Möglichkeiten der Evalu-
ierung von Fördermaßnahmen auch in der Wirtschafts-
politik besser auszuschöpfen. Konkret kommt der Beirat  
zu folgenden Empfehlungen: 

1.  Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit wirtschaftspoli-
tischer Fördermaßnahmen sollten diese ab einer 
gewissen Größe standardmäßig einer Evaluierung 
unterzogen werden. Von Zeit zu Zeit sollten in Evalu-
ierungspaketen die verschiedenen Maßnahmen eines 
Politikbereiches vergleichend evaluiert werden.

2.  Damit eine objektive und sachgerechte Evaluierung 
möglich ist, sollte vor Einführung einer Fördermaß-
nahme nicht nur festgelegt werden, welche Ziele sie 
verfolgt, sondern auch, anhand welcher Zielgrößen 
ihre Wirksamkeit gemessen werden soll. 

3.  Die Evaluierungen müssen Mindestanforderungen der 
empirisch-kausalanalytischen Wirkungsforschung 
genügen, um Aussagen über die ursächliche Wirkung 
wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen ableiten zu 
können; randomisierte Feldexperimente und quasi-
experimentelle Methoden sollten so weit wie möglich 
Anwendung finden. Insbesondere Pilotmaßnahmen 
sollten in Form von randomisierten Experimenten 
evaluiert werden.

4.  Da objektive Evaluierung erst durch Verfügbarkeit und 
Zugang zu entsprechenden Daten möglich ist, sollte 
mit einem Forschungsdatenzentrum für Evaluierungs-
daten eine Dateninfrastruktur aufgebaut werden, die 
den evaluierenden Einrichtungen und der Wissen-
schaft insgesamt Zugang zu evaluierungsrelevanten 
Mikrodaten ermöglicht. 

5.  Um die Güte der Evaluierungsstudien zu steigern, müssen 
Rahmenbedingungen für eine unabhängige und ergeb-
nisoffene Evaluierung geschaffen werden. Eine für die 
Initiierung, Steuerung und Beaufsichtigung der Evalu-
ierungen zuständige Organisationseinheit des Ministe-
riums sollte die wissenschaftliche Qualität und die 
fachliche Unabhängigkeit der Studien sicherstellen. 
Darüber hinaus muss die wettbewerbliche Ausschrei-
bung garantiert sein. Bei anspruchsvollen Vorhaben 
sollte der wissenschaftliche Wettbewerb zur Qualitäts-
sicherung genutzt werden.

6.  Um Transparenz über Vorgehen und Ergebnisse der 
Evaluierungen herzustellen, sind die Evaluierungsstu-
dien ohne Publikationsvorbehalt spätestens sechs 
Monate nach Abschluss zu veröffentlichen.

Es muss eine Evaluierungskultur entstehen, die ins Be -
wusstsein rückt, dass das Lernen über effektive und weni-
ger effektive Maßnahmen zum Prozess einer wirksamen 
Politikgestaltung gehört. Auch die Erkenntnis, dass eine 
spezifische Maßnahme nicht den Erwartungen entspre-
chend gewirkt hat, ist ein wichtiger Gewinn, der zur Ver-
besserung der politischen Maßnahmen insgesamt beitra-
gen kann. Insofern ist das oberste Anliegen der Evaluierung 
zu lernen, was man besser machen kann. Es muss der Poli-
tik erlaubt sein, auch innovative Fördermaßnahmen auszu-
probieren, solange sie bereit ist, die Maßnahmen so zu 
begleiten, dass sie über ihre Effektivität lernt. Evaluierung 
darf dabei keine übermäßige Risikoaversion forcieren. Dazu 
bedarf es der Entwicklung einer Evaluierungskultur, die 
positive wie negative Evaluierungsergebnisse als Gewinn 
versteht, die Lernprozesse anstoßen und eine produktive 
Weiterentwicklung des Maßnahmenpaketes ermöglichen. 

Berlin, den 20. September 2013

Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats  
beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
Prof. Achim Wambach, Ph. D. 
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Anhang: Fördermittel im Haushalt des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie

Soll 2013, in Mio. Euro (Stand: 22. November 2012) 

Kap. 0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität 2.343,4

683 01 Innovationsförderung, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) 510,1

683 02 Innovationsberatung 17,2

685 01 Technologie- und Innovationstransfer 29,7

685 02 Nationale Akkreditierungsstelle 2,0

686 01 Forschungsinfrastruktur 199,0

Tgr. 01 Neue Mobilität 107,2

546 11 Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesregierung 0,5

662 11 Zinsausgleichsystem auf CIRR-Basis 1,3

683 11 Verkehrstechnologien 58,4

683 12 Maritime Technologien 32,3

683 13 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft 1,8

892 10 Innovationsbeihilfen zugunsten der deutschen Werftindustrie 13,0

Tgr. 02 Informations- und Kommunikationstechnologien 71,6

683 21 Entwicklung konvergenter Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) 40,5

686 22 IKT-Anwendungen in der Wirtschaft 19,5

894 21 Förderung und Entwicklung von (IKT-)Infrastrukturen, Breitband 2,0

894 22 Zuschüsse zu den Umstellungskosten aus der Freigabe von Frequenzen („Digitale Dividende“) 9,6

Tgr. 03 Luft- und Raumfahrt 1.406,6

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten 1,4

662 31 Finanzierungshilfen für den Absatz von zivilen Flugzeugen inklusive Triebwerke 0,5

662 32 Ausgaben zur Absicherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen (zivile Luftfahrzeuge) 6,0

683 31 Forschungsförderung von Technologievorhaben der zivilen Luftfahrt – Förderung von Einzelvorhaben 155,5

683 32 Nationales Programm für Weltraum und Innovation – Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 272,0

685 31 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Betrieb 269,3

894 31 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Investitionen 62,7

896 31 Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) in Paris 639,3

Kap. 0902 Mittelstand: Gründen, Wachsen, Investieren 874,4

662 02 Zinszuschüsse im Rahmen von ERP-Förderprogrammen 64,1

686 02 Mittelstandsinstitute und Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. 9,7

686 04 Berufliche Bildung für den Mittelstand – Lehrlingsunterweisung 45,1

686 05 Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen 13,0

686 06 Potenziale in der Dienstleistungswirtschaft 7,6

686 07 Innovative Unternehmensgründungen 83,0

686 08 Förderung unternehmerischen Know-hows 40,2

882 01 Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen  
im Rahmen der GRW

582,8

893 01 Berufliche Bildung für den Mittelstand – Fortbildungseinrichtungen 29,0
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Soll 2013, in Mio. Euro (Stand: 22. November 2012) 

Kap. 0903 Energie und Nachhaltigkeit 1.597,5

541 01 Erstellung der Energiebilanzen sowie Bereitstellung sonstiger Daten für die Emissionsberichterstattung 1,3

683 01 Energieforschung 115,1

686 02 Sicherheitsforschung für kerntechnische Anlagen 34,1

686 03 Steigerung der Energieeffizienz 29,9

687 02 Leistungen an die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien 32,4

892 01 Explorationsprogramm (Explo II) 7,5

Tgr. 01 Wismut-Sanierung/Auslaufen der Steinkohle-Subventionen 1.377,2

Kap. 0904 Chancen der Globalisierung 303,5

532 04 Kosten der Beteiligung des Bundes an Weltausstellungen im Ausland 9,3

686 01 Zuwendung an die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V., Frankfurt (Main) 28,3

687 01 Maßnahmen im Zusammenhang mit Twinning-Projekten der EU und Beratungshilfe für das Ausland 1,2

687 02 Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland einschließlich Standortmarketing 56,9

687 03 Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland 31,9

687 05 Erschließung von Auslandsmärkten 81,0

687 06 Deutscher Beitrag für die Unterstützung Russlands bei Abrüstungsprojekten 65,0

896 01 Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Errichtung einer Stadtbahn in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 30,0

Kap. 0910 Sonstige Bewilligungen (ohne Titel 972 01) 78,7

Kap. 0901 bis 0910 (Gesamtsumme der Fördermittel) 5.197,6
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Anhang: Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats seit April 1948
Gutachten vom 20. September 2013
„Langfristige Steuerung der Versorgungssicherheit im 
Stromsektor“

Gutachten vom 20. September 2013
„Evaluierung wirtschaftspolitischer Fördermaßnahmen 
als Element einer evidenzbasierten Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 30. November 2012
„Altersarmut“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Dr. Rösler vom 16. Oktober 2012  
„Zur Stabilität des Europäischen Finanzsystems“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Dr. Rösler vom 31. Juli 2012  
„Mindestlohn“

Gutachten vom 2. Februar 2012 
„Wege zu einer wirksamen Klimapolitik“ 

Gutachten vom 25. November 2011
„Realwirtschaftliche Weichenstellungen für einen  
stabilen Euro“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Rainer Brüderle vom 02. Mai 2011 
„Zur Novelle des ErneuerbarenEnergienGesetzes“

Gutachten vom 27. November 2010
„Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen 
Union“

Gutachten vom 16. April 2010
„Reform von Bankenregulierung und Bankenaufsicht 
nach der Finanzkrise“

Gutachten vom 16. April 2010
„Zur Reform der Finanzierung der Gesetzlichen Kranken
versicherung“

Gutachten vom 6. November 2009
„Akzeptanz der Marktwirtschaft: Einkommensverteilung, 
Chancengleichheit und die Rolle des Staates“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos vom 23. Januar 2009  
„Zur Bankenregulierung in der Finanzkrise“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos vom 05. Dezember 2008 
 „Europäisches System des Handels von CO2Emissionen“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos vom 10. Oktober 2008  
„Aktuelle Entwicklungen im Finanzsystem“

Brief an Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
Michael Glos vom 17. April 2008  
„Kein Staatseingriff bei Mitarbeiterbeteiligungen“

Gutachten vom 24. Januar 2008
„Zur Begrenzung der Staatsverschuldung nach Art. 115 
GG und zur Aufgabe des Stabilitäts und Wachstums
gesetzes“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 09. Dezember 2007  
„Schuldenbegrenzung nach Art. 115 GG“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 09. Juli 2007  
„Gesetzentwurf Wagniskapitalbeteiligung (WKBG) und 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG)“

Gutachten vom 12. Mai 2007
„Öffentliches Beschaffungswesen“

Gutachten vom 24. März 2007
„Patentschutz und Innovation“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 20. Januar 2007  
„Gesundheitsreformgesetz“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 20. November 2006  
„Wettbewerbsverhältnisse und Preise der deutschen 
Energiewirtschaft“

Gutachten vom 16. September 2006
„Mehr Vertragsfreiheit, geringere Regulierungsdichte, 
weniger Bürokratie“

Gutachten vom 12./13. Mai 2006
„Mehr Wettbewerb im System der Gesetzlichen Kranken
versicherung“
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Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Michael Glos vom 18. März 2006  
„Kombi und Mindestlöhne“

Gutachten vom 21. Januar 2006
„Der deutsche Arbeitsmarkt in Zeiten globalisierter 
Märkte“

Gutachten vom 8. Juli 2005
„Zur finanziellen Stabilität des Deutschen Föderal staates“

Gutachten vom 18. März 2005
„Alterung und Familienpolitik“

Gutachten vom 24. April 2004
„Keine Aufweichung der Pressefusionskontrolle“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
Wolfgang Clement vom 17. Januar 2004  
„Ausbildungsplatzabgabe“

Gutachten vom 16. Januar 2004
„Zur Förderung erneuerbarer Energien“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
Wolfgang Clement vom 6. Dezember 2003  
„Europäische Verfassung“

Gutachten vom 11. Oktober 2003
„Tarifautonomie auf dem Prüfstand“

Gutachten vom 15./16. November 2002
„Die HartzReformen – ein Beitrag zur Lösung des 
Beschäftigungsproblems?“ 

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
Wolfgang Clement vom 10./11. Oktober 2002  
„PersonalServiceAgenturen“

Gutachten vom 28./29. Juni 2002
„Reform des Sozialstaats für mehr Beschäftigung im 
Bereich gering qualifizierter Arbeit“

Gutachten vom 12. Januar 2002
„Daseinsvorsorge im europäischen Binnenmarkt“

Gutachten vom 06. Juli 2001
„Wettbewerbspolitik für den Cyberspace“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Dr. Werner Müller vom 16. Dezember 2000  
„Reform der gesetzlichen Rentenversicherung“

Gutachten vom 01. Juli 2000
„Reform der europäischen Kartellpolitik“

Gutachten vom 26./27. Mai 2000
„Aktuelle Formen des Korporatismus“

Gutachten vom 15./16. Oktober 1999
„Offene Medienordnung“

Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und  
Technologie Dr. Werner Müller vom 19./20. Februar 1999 
„Wechselkurszielzonen“

Gutachten vom 18./19. Dezember 1998
„Neuordnung des Finanzierungssystems der Europäi
schen Gemeinschaft“

Gemeinsame Stellungnahme der Wissenschaftlichen  
Beiräte beim BMF und BMWi vom 02.10.1998  
„Reform der Einkommen und Körperschaftsteuer“

Gutachten vom 20./21. Februar 1998
„Grundlegende Reform der gesetzlichen Renten
versicherung“

Brief an Bundeswirtschaftsminister Dr. Rexrodt  
vom 11. Juni 1997  
„Protokoll zu Art. 222 EGVertrag bezüglich der Ein
standspflichten öffentlichrechtlicher Körperschaften für 
ihre öffentlichrechtlichen Kreditinstitute“

Brief an Bundeswirtschaftsminister Dr. Rexrodt  
vom 11. Juni 1997
„Ein Beschäftigungskapitel im Maastricht IIVertrag?“

Gutachten vom 25./26. April 1997
„Wagniskapital“

Gutachten vom 9. November 1996
„Anstehende große Steuerreform“

Gutachten vom 30. August 1996
„Anpassung des deutschen Kartellgesetzes an das europä
ische Recht?“

Gutachten vom 19./20. Januar 1996
„Langzeitarbeitslosigkeit“

Gutachten vom 9. März 1995
„Orientierungen für eine Postreform III“

Brief an Bundeswirtschaftsminister Dr. Günter Rexrodt 
vom 23. Januar 1995
„Wirtschaftspolitische Folgerungen aus der Verfassungs
widrigkeit des sogenannten Kohlepfennigs“

Gutachten vom 31. August 1994 
„Ordnungspolitische Orientierung für die Europäische 
Union“
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Gutachten vom 10./11. Juli 1992
„Gesamtwirtschaftliche Orientierung bei drohender 
finanzieller Überforderung“

Gutachten vom 24. Januar 1992
„Stellungnahme zu den Vorschriften über eine Industrie
politik in den Verträgen über die Europäische Politische 
Union und die Europäische Wirtschafts und Währungs
union“

Gutachten vom 12. bis 14. Juli 1991
„Lohn und Arbeitsmarktprobleme in den neuen  
Bundesländern“

Gutachten vom 15./16. Februar 1991
„Probleme der Privatisierung in den neuen  
Bundesländern“

Gutachten vom 14. Dezember 1990
„Stellungnahme zu den GATTVerhandlungen“

Gutachten vom 19./20. Oktober 1990
„Aufzeichnung der Beratungsergebnisse zu den  
Belastungen durch die deutsche Einheit“

Gutachten vom 29./30. Juni 1990
„Außenwirtschaftspolitische Herausforderungen  
der Europäischen Gemeinschaft an der Schwelle zum 
Binnenmarkt“

Gutachten vom 1./2. März und 27. März 1990
„Schaffung eines gemeinsamen Wirtschafts und  
Währungsgebietes in Deutschland“

Gutachten vom 17./18. November und  
15./16. Dezember 1989
„Wirtschaftspolitische Herausforderungen der  
Bundesrepublik im Verhältnis zur DDR“

Gutachten vom 5. Juni 1989
„Stellungnahme zum Bericht des DelorsAusschusses“

Gutachten vom 20./21. Januar 1989
„Europäische Währungsordnung“

Gutachten vom 26./27. Februar 1988
„Wirtschaftspolitische Konsequenzen aus den  
außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten der  
großen Industrieländer“

Gutachten vom 26./27. Juni 1987
„Gewinn, Investitionen und Beschäftigung“

Gutachten vom 6. Dezember 1986
„Wettbewerbspolitik“

Gutachten vom 21. und 22. Februar 1986
„Stellungnahme zum Weißbuch der EGKommission 
über den Binnenmarkt“

Gutachten vom 11. und 12. Oktober 1985
„Steuerpolitik unter gesamtwirtschaftlichen Gesichts
punkten“

Gutachten vom 14. und 15. Dezember 1984
„Strukturwandel für Wachstum und mehr Beschäfti
gung“

Gutachten vom 25. Juni 1983
„Vermindert Arbeitszeitverkürzung die Arbeitslosigkeit?“

Gutachten vom 18. Februar 1983
„Konjunkturpolitik – neu betrachtet“

Gutachten vom 23. Januar 1982
„Probleme der Wohnungswirtschaft“

Gutachten vom 23. Februar 1981
„Wirtschaftspolitik bei defizitärer Leistungsbilanz“

Stellungnahme vom 17. Januar 1981
„Probleme der Stahlindustrie in der Europäischen 
Gemeinschaft“

Gutachten vom 9. Februar 1980
„Wirtschaftspolitische Implikationen eines 
Bevölkerungs rückgangs“

Gutachten vom 7. und 8. Dezember 1979
„Wirtschaftspolitische Folgerungen aus der  
Ölverknappung“

Gutachten vom 15. und 16. Dezember 1978
„Staatliche Interventionen in einer Marktwirtschaft“

Gutachten vom 12. November 1977
„Aktuelle Probleme der Beschäftigungspolitik“

Gutachten vom 4. Juli 1977
„Rationalisierungsinvestitionen“

Gutachten vom 20. November 1976
„Fragen einer neuen Weltwirtschaftsordnung“

Gutachten vom 14. und 15. November 1975
„Kosten und Preise öffentlicher Unternehmen“

Gutachten vom 9. und 10. Mai 1975
„Indexierung wirtschaftlich relevanter Größen“

Gutachten vom 15. und 16. März 1974
„Probleme der Ausländerbeschäftigung“
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Gutachten vom 16. und 17. November 1973
„Höchstpreisvorschriften für Energie“

Gutachten vom 19. und 20. Oktober 1973
„Stabilitätspolitische Problematik der gesetzlichen  
Rentenversicherung“

Gutachten vom 9. und 10. März 1973
„Grundfragen der Stabilitätspolitik“

Gutachten vom 11. Dezember 1971
„Regelmechanismen und regelgebundenes Verhalten  
in der Wirtschaftspolitik“

Stellungnahme vom 3. Juli 1971 zum 
„gegenwärtig bestehenden Problem der Wechselkurs
politik“

Gutachten vom 12. Dezember 1970
„Entwicklung der Wohnungsmieten und geplante  
Maßnahmen zur Begrenzung des Mietanstiegs“

Gutachten vom 24. Oktober 1970
„Problematik der gegenwärtigen hohen Zinssätze“

Gutachten vom 6. Februar 1970
„Einführung einer Fusionskontrolle“

Gutachten vom 1. Februar 1969
„Aktuelle Probleme der außenwirtschaftlichen  
Absicherung“

Gutachten vom 23. Juli 1968
„Fragen der Staatsverschuldung“

Gutachten vom 25. November 1967
„Zusammenhang zwischen außenwirtschaftlichem 
Gleichgewicht und Preisniveaustabilität“

Stellungnahme vom 15. Juli 1967 zum
„Gesetzentwurf zur Anpassung und Gesundung des  
deutschen Steinkohlenbergbaus und der deutschen  
Steinkohlenbergbaugebiete“

Gutachten vom 28. Februar 1967
„Subventionen in der Marktwirtschaft“

Gutachten vom 18. Juni 1966
„Staatliche Zinsregulierungen“

Gutachten vom 29. Januar 1966
„Ständige Preiserhöhungen in unserer Zeit“

Gutachten vom 31. Oktober 1964
„Zusammenwirken staatlicher und nichtstaatlicher 
Kräfte im Bereich der wirtschaftspolitischen Gesetz
gebung“

Gutachten vom 20. Juni 1964
„Zusammenwirken von staatlichen und nichtstaatlichen 
Kräften in der Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 9. November 1963
„Wirtschaftliche Vorausschau auf mittlere Sicht“

Gutachten vom 16. Februar 1963
„Selbstfinanzierung bei verlangsamtem wirtschaftlichem 
Wachstum“

Gutachten vom 23. Juni 1962
„Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen“

Stellungnahme vom 4. März 1961 zur
„Aufwertung der DMark“

Gutachten vom 21. Januar 1961
„Gedanken über die Konzeption einer künftigen deut
schen Energiewirtschaftspolitik“

Gutachten vom 21. Februar 1960
„Gegenwärtige Möglichkeiten und Grenzen einer kon
junkturbewußten Lohnpolitik in der Bundesrepublik“

Gutachten vom 25. Januar 1960
„Probleme einer rationellen Wirtschaftshilfe an die  
Entwicklungsländer unter Berücksichtigung der von  
der Bundesrepublik zu treffenden Maßnahmen“

Gutachten vom 14. April 1959
„Konjunkturpolitische Situation der Bundesrepublik 
Deutschland im Frühjahr 1959“

Stellungnahme vom 3. März 1959 zur
„internationalen Koordinierung der Konjunkturpolitik, 
insbesondere zur Frage eines europäischen Konjunktur
boards“

Gutachten vom 27. Juli 1958
„Problem Verteidigungslast und volkswirtschaftliches 
Wachstum“

Gemeinsames Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesminister der Finanzen und des Wissenschaft-
lichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium vom  
26. Januar 1958
„Kapitalmarkt und Besteuerung“
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Gutachten vom 30. April 1957
„Wirtschaftspolitische Problematik der deutschen 
Exportüberschüsse“

Gutachten vom 24. Februar 1957
„Problem von Index und Preisgleitklauseln“

Gutachten vom 3. Juni 1956 und 7. August 1956
„Instrumente der Konjunkturpolitik und ihre rechtliche 
Institutionalisierung“

Gutachten vom 11. Oktober 1955
„Welche Maßnahmen entsprechen der gegenwärtigen 
konjunkturellen Situation?“

Gutachten vom 12. Juni 1955
„Probleme einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik“

Gutachten vom 23. Januar 1955
„Möglichkeiten und Grenzen regionaler Wirtschafts
politik“

Gutachten vom 20. November 1954
„Einführung von direkten Tarifen“

Gutachten vom 14. November 1954
„Anträge und Gesetzentwürfe zur Beschränkung des 
Wettbewerbs in gewissen Gewerben und Berufen“

Gutachten vom 23. Oktober 1954
„Probleme der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
und ihrer Auswertung“

Gutachten vom 2. Oktober 1954
„Fragen des Kartellproblems, die durch die bevorstehende 
Gesetzgebung aufgeworfen werden“

Gutachten vom 31. Mai 1954
„Problem landwirtschaftlicher Paritätspolitik im Rahmen 
der allgemeinen Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 10. Januar 1954
„Sicherung der wirtschaftlichen Expansion“

Gutachten vom 11. Oktober 1953
„Fragen des gemeinsamen Marktes“

Gutachten vom 28. Juni 1953
„Problem der gegenwärtigen deutschen Zahlungsbilanz“

Gutachten vom 1. Mai 1953
„Frage der wirtschaftlichen Integration Europas“

Gutachten vom 22. Februar 1953
„Problem der Integration der europäischen Agrarmärkte 
(sogenannte Agrarunion)“

Ergebnis der Beratungen vom 17./18. Januar 1953
„Sicherung der wirtschaftlichen Expansion“

Gutachten vom 14. Dezember 1952
„Frage des gemeinsamen Marktes innerhalb der  
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“

Gutachten vom 16. November 1952
„Konvertierbarkeit der Währungen“

Gutachten vom 6. Juli 1952
„Wiederaufbau des Kapitalmarktes und Zinspolitik“

Gutachten vom 8. Juni 1952
„Verteidigungsleistungen und Wirtschaftsverfassung“

Gutachten vom 27. April 1952
„Ausgleich der Währungsspannen im Rahmen einer  
europäischen Integration“

Gutachten vom 4. Februar 1952
„Belebung des Wertpapiermarktes“

Gutachten vom 9. Oktober 1951
„Ist zur Überwindung der gegenwärtigen Aufschwung
hemmung eine aktive Konjunkturpolitik anzuraten?“

Gutachten vom 29. Juli 1951
„Außenhandelspolitik“

Gutachten vom 10. Juni 1951
„Lenkungsmaßnahmen“

Stellungnahme vom 29. April 1951 
„Investitionshilfe“

Vorläufige Stellungnahme vom 25. Februar 1951
„Wirtschaftspolitische Möglichkeiten zur Begrenzung  
der direkten lenkenden Eingriffe“

Gutachten vom 28. Januar 1951
„Bereinigung des Preisgefüges“

Gutachten vom 10. Dezember 1950
„Kapitalmarktpolitik und Investitionspolitik“

Vorläufige Stellungnahme vom 5. November 1950
„Deckung des zusätzlichen künftigen Finanzbedarfs“

Gutachten vom 5. November 1950
„Einwirkung der Weltkonjunktur auf die deutsche  
Wirtschaftspolitik“

Gutachten vom 24. September 1950
„Struktur und konjunkturpolitische Fragen der Einkom
mensverteilung“
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Gutachten vom 11. Juni 1950
„Probleme der Kapitalbildung und der Geldschöpfung“

Gutachten vom 7. Mai 1950
„Stellung des Wohnungswesens in der sozialen Markt
wirtschaft“

Gutachten vom 26. Februar 1950
„Kapitalmangel und Arbeitslosigkeit in der sozialen 
Marktwirtschaft“

Gutachten vom 5. Februar 1950
„Europäische Zahlungsunion“

Gutachten vom 18. Dezember 1949
„Das Dollardefizit Europas im Handel mit USA  
(Problem der Dollarlücke)“

Gutachten vom 30. Oktober 1949
„Agrarpolitik in der sozialen Marktwirtschaft“

Gutachten vom 18. September 1949
„Geldordnung und Wirtschaftsordnung“

Gutachten vom 24. Juli 1949
„Grundsatzfragen der Monopolgesetzgebung“

Gutachten vom 8. Mai 1949
„Expansive und kontraktive Kreditpolitik“

Gutachten vom 27. Februar 1949
„Investitionsmittel und ERPMittel“

Gutachten vom 17. Januar 1949
„Preispolitik und Außenhandelsgestaltung“

Gutachten vom 24. Oktober 1948
„Agrarpolitik und Agrarpreise“

Gutachten vom 3. September 1948
„Währungs, Preis, Produktions und Investitionspolitik“

Gutachten vom 11. Juli 1948
„Investitionspolitik nach der Währungsreform“

Gutachten vom 12. Juni 1948
„Investitionspolitik“

Gutachten vom 1. April 1948
„Maßnahmen der Verbrauchsregelung, der Bewirtschaf
tung und der Preispolitik nach der Währungsreform“
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Die Wurzeln des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie reichen zurück bis 
in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ab 1943 trafen sich einige 
der späteren Beiratsmitglieder unter dem Vorsitz von Prof. 
Erwin von Beckerath, um die wirtschaftliche Zukunft 
Deutschlands nach dem Krieg vorzubereiten. Diese soge-
nannte „Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath“ ging in 
dem Anfang 1948 gegründeten Beirat auf, der am 23. Januar 
1948 auf Einladung der Verwaltung für Wirtschaft des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes, dem Vorläufer des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie, in Königstein/
Taunus formell konstituiert wurde. 

Der Beirat hatte folgende 17 Gründungsmitglieder:

Prof. Dr. Franz Böhm,

Prof. Dr. Walter Eucken,

Prof. Dr. Walther G. Hoffmann,

Prof. Dr. Wilhelm Kromphardt,

Prof. Dr. Adolf Lampe,

Prof. Dr. Elisabeth Liefmann-Keil,

Prof. Dr. Alfred Müller-Armack,

Prof. Dr. Oswald v. Nell-Breuning,

Prof. Dr. Erik Nölting,

Prof. Dr. Hans Peter,

Prof. Dr. Erich Preiser,

Prof. Dr. Ludwig Raiser,

Prof. Dr. Heinz Sauermann,

Prof. Dr. Karl Schiller,

Prof. Dr. Otto Veit,

Prof. Dr. Gerhard Weisser,

Prof. Dr. Theodor Wessels.
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